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Einleitung

Zu Inhalt und Aufbau des Baureglements:

- Die kursiv (schrŠg) geschriebene Kommentarspalte auf der rechten Seite

gibt Aufschluss Ÿber Sinn und Zweck der Vorschrift oder verweist auf

verwandte Regelungen.

- Nebst dem Gemeindebaureglement gelten im Bauwesen zahlreiche an-

dere Bestimmungen des eidgenšssischen und kantonalen Rechts. Diese

Ÿbergeordneten Bestimmungen werden im Gemeindebaureglement nicht

wiederholt. Mit Hilfe des Stichwortverzeichnisses im Anhang II lassen

sich die wichtigsten Bestimmungen auffinden.

- Einzelne Detailbestimmungen zu Messweisen regelt der Gemeinderat im

Anhang I zu diesem Reglement

Ist Ihr Bauvorhaben baubewilligungspflichtig?

Welche Unterlagen mŸssen Sie zusammenstellen?

Welche weiteren AbklŠrungen mŸssen Sie treffen?

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen an die Gemeindeverwaltung. Eine frŸh-

zeitige Kontaktnahme lohnt sich.
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A Geltungsbereich

Grundordnung

Art. 1 
1 Das Gemeindebaureglement (GBR) bildet zu-

sammen mit dem Zonenplan Siedlung, dem Zonen-

plan Landschaft und dem Zonenplan Naturgefahren

die baurechtliche Grundordnung der Gemeinde.

2 Das Gemeindebaureglement gilt fŸr das ganze

Gemeindegebiet.

3 †berbauungsordnungen und andere besondere

Nutzungsvorschriften gehen dem Gemeindebaureg-

lement vor.
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B Nutzungsvorschriften

Wohnzonen

W1, W2, W3,

W4

Art. 2 
1 Wohnzonen sind in erster Linie fŸr die Wohn-

nutzung bestimmt.

2 Zugelassen sind zudem nicht stšrende gewerbli-

che Betriebe sowie kleinere emissionsarme GeschŠfte

und Dienstleistungen mit geringem Publikumsverkehr.

3 Es gelten die Bestimmungen der Empfindlich-

keitsstufe ES II. Ausnahmen bilden die aufgestuften

Gebiete gemŠss Zonenplan Siedlung (ES III).

Arbeitsnutzungen wie z.B. BŸ-
ros, Arztpraxen, Coiffeurbetrie-
be oder KŸnstlerateliers sind
zugelassen, sofern sie sich
baulich gut einordnen und we-
der durch ihren Betrieb noch
durch den verursachten Verkehr
stšrend wirken kšnnen.

Wohn- und

Arbeitszonen

WA2, WA3

Art. 3 
1 Die Wohn- und Arbeitszonen sind fŸr die Wohn-

nutzung und die mŠssig stšrende Arbeitsnutzung be-

stimmt.

2 Untersagt sind Erotik- oder Šhnliche Betriebe.

3 Es gelten die Bestimmungen der Empfindlich-

keitsstufe ES III.

Zugelassen sind mŠssig stš-
rende Gewerbe wie Dienstleis-
tungsbetriebe, emissionsarme
WerkstŠtten und Produktions-
betriebe, welche die Wohnnut-
zung nicht wesentlich beein-
trŠchtigen.

Kernzone K
Art. 4 
1 Die Kernzone umfasst den gestalterisch empfind-

lichen, historisch gewachsenen Ortskern.

2 Zugelassen sind Dienstleistungsbetriebe, Ver-

kaufsgeschŠfte, Gastgewerbe, Wohn- und BŸrobauten

sowie mŠssig stšrende Gewerbebetriebe.

3 Untersagt sind reine Lagerbetriebe und

Tankstellen sowie Erotik- und Šhnliche Betriebe.

4 Es gelten die Bestimmungen der Empfindlich-

keitsstufe ES III.

Die Kernzone soll ein traditio-
nelles Nebeneinander von typi-
schen Kernnutzungen wie Ver-
kauf, publikumsorientierte
Dienstleistungen, Gastwirt-
schaft, kleingewerbliche Pro-
duktion und Wohnen ermšgli-
chen.
Durch die NutzungseinschrŠn-
kungen sollen der Charakter
des Ortskerns und die QualitŠt
des Wohnens geschŸtzt wer-
den.

Arbeitszonen

A2, A3

Art. 5 
1 Die Arbeitszonen sind fŸr die Arbeitsnutzung be-

stimmt.

2 Wohnnutzungen sind ausschliesslich fŸr das be-

triebsnotwendig an den Standort gebundene Personal

zulŠssig.

3 FŸr die Arbeitszone A2 gelten die Bestimmungen

der Empfindlichkeitsstufe ES III.
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4 FŸr die Arbeitszone A3 gelten die Bestimmungen

der Empfindlichkeitsstufe ES IV.

Erhaltungszone

ErhZ

Art. 6 
1 Die Erhaltungszone dient der Erhaltung traditionell

entstandener Siedlungsstrukturen und der zeitgemŠs-

sen Nutzung der bestehenden GebŠude in den

Ortsteilen Elisried, Schšnentannen, Mamishaus und

Milken.

2 Landwirtschaftliche Bauten und Nutzungen sind

zulŠssig. Sie richten sich nach den Bestimmungen der

Landwirtschaftszone (Art. 11 GBR).

3 Wohnnutzungen sowie mŠssig stšrende Gewer-

be- und Dienstleistungsnutzungen sind zulŠssig, so-

weit sie sich in bestehende GebŠude integrieren las-

sen. Umnutzungen sind nur zulŠssig, sofern sie keine

landwirtschaftlichen Ersatzbauten zur Folge haben.

Wohnraum kann nur in Hauptbauten geschaffen wer-

den. Zugelassen sind, sofern innerhalb des bestehen-

den Volumens keine geeigneten Raumreserven vor-

handen sind:

a) Ersatz- und Umbauten, sofern sie sich an den

Standort, die Geschosszahl sowie an die GebŠude-

abmessungen des bestehenden Baukšrpers halten.

b) Neu- und Anbauten, sofern ihre Gestaltung und

Einordnung die betroffene GebŠudegruppe nicht

beeintrŠchtigen.

4 Abbruch und Wiederaufbau sind zulŠssig.

5 Der Dachausbau ist zulŠssig, wenn sich die RŠu-

me in gestalterisch befriedigender Weise belichten

lassen.

6 Innerhalb der Erhaltungszone haben sich alle

baulichen Massnahmen bezŸglich Stellung, Volumen

und Gestaltung (Fassaden, Materialisierung, Dach,

AussenrŠume etc.) gut ins jeweilige Ortsbild einzufŸ-

gen. Das traditionelle Erscheinungsbild der Bauten

und der ortsprŠgende Charakter der AussenrŠume

sind zu wahren.

7 Eine Bauvoranfrage bei der Gemeinde wird emp-

fohlen.

8 Es gelten die Bestimmungen der Empfindlich-

keitsstufe ES III. Immissionen und Stšrungen aus der

Landwirtschaft sind zu dulden.

Die Erhaltungszone ermšglicht
die Umnutzung von ehemals
landwirtschaftlich genutzten
GebŠuden oder GebŠudeteilen
im Siedlungsgebiet.
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Zone fŸr šffent-

liche Nutzun-

gen ZšN

Art. 7 
1 Zonen fŸr šffentliche Nutzungen sind fŸr šffentli-

che oder im šffentlichen Interesse liegende Bauten

und Anlagen bestimmt.

2 FŸr die einzelnen Zonen gelten folgende Zweck-

bestimmungen, GrundzŸge der †berbauung  und

Gestaltung und LŠrm-Empfindlichkeitsstufen (ES):

ZöN Zweckbestimmung Grundzüge der Überbauung
und Gestaltung

ES

1 Schulanlage und Kinder-
garten Schlossgasse

bestehend, Erneuerung und Erweiterung mšg-
lich.
kGA, GL und GH gemŠss Zone WA2

III

2 Schulanlagen Einschlag und
Sportanlage / Turnhalle
Thunstrasse

bestehend, Erneuerung und Erweiterung mšg-
lich.
kGA und GH gemŠss Zone WA3, max. GL 120
m

III

3 Schulanlage Thunstrasse bestehend, Erneuerung und Erweiterung mšg-
lich.
kGA und GH gemŠss Zone WA3, max. GL 120
m

III

4 Schulsportanlagen Wellen-
ried

Neue Schulsportanlage und Turnhalle
kGA und GH gemŠss Zone WA3, max. GL 75 m

-

5 Viehmarkt- und
Mehrzweckplatz

bestehend -

6 Feuerwehrmagazin bestehend, Erneuerung und Erweiterung mšg-
lich.
kGA, GL und GH gemŠss Zone WA3

-

7 Freilichttheater im Taan bestehend, Erneuerung und Erweiterung mšg-
lich.
kGA, GL und GH gemŠss Zone WA3

-

8 Werkhof Staat bestehend, Erneuerung und Erweiterung mšg-
lich.
kGA, GL und GH gemŠss Zone WA3

III

9 Pflegeheim II

10 Altersheim und Pflegeheim

bestehend, Erneuerung und Erweiterung mšg-
lich.
kGA und GH gemŠss Zone WA3, max. GL 100
m

II

11 Schloss (kant. Verwaltung) bestehend II

12 Kirche bestehend II
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ZöN Zweckbestimmung Grundzüge der Überbauung
und Gestaltung

ES

13 Friedhof, Aufbahrungshalle bestehend, Erneuerung und Erweiterung mšg-
lich.
kGA, GL und GH gemŠss Zone WA3

II

14 Kindergarten und Feuer-
wehrmagazin LanzenhŠu-
sern

bestehend III

15 Lager fŸr Museum und
Kommunikation (Lagerung,
Instandstellung und Wartung
von MuseumsgegenstŠn-
den)

bestehend, Erneuerung und Erweiterung mšg-
lich.
kGA mind. 3 m, gGA mind. 6 m, GH max. 7 m,
GL max. 60 m

III

Zone fŸr Bahn-

bauten und -

anlagen

Art. 8 
1 Die Zone fŸr Bauten und Anlagen auf Bahnareal

umfasst Teile von innerhalb der Bauzone genutzten

FlŠchen šffentlicher Bahnunternehmungen.

2 FŸr den Bau und die Nutzung von nicht bahnbe-

triebsnotwendigen Bauten gelten die Bestimmungen

fŸr die Zone WA3.

Dazu gehšren die Infrastruktur-
anlagen (Geleise, Station, Um-
schlagsflŠchen). Das Eisen-
bahngesetz regelt abschlies-
send Bauten und Anlagen, die
ganz oder Ÿberwiegend dem
Bau und Betrieb der Bahn die-
nen. (Art. 18 EBG)

GrŸnzone GZ

Art. 9 
1 Die GrŸnzone dient der Gliederung der Siedlung

und Freihaltung von GrŸnrŠumen im Ortsinnern.

2 Es sind nur unterirdische Bauten, KinderspielplŠt-

ze und Bauten, die fŸr die Pflege der GrŸnzone not-

wendig sind, zugelassen.

3 GrŸnzonen sind naturnah zu gestalten.

4 Bestehende Bauten dŸrfen unterhalten werden.

GrŸnzonen gliedern die Sied-
lung, halten GrŸnrŠume im Ort-
sinnern frei, dienen dem Umge-
bungsschutz von BaudenkmŠ-
lern oder der Freihaltung wichti-
ger Ortsansichten und Aus-
sichtslagen (Art. 79. BauG) E-
lemente einer naturnahen
Gestaltung sind: Natur- und
Magerwiesen, Hecken, stand-
ortheimische EinzelbŠume etc.
FŸr bestehende Bauten gilt die
gesetzliche Besitzstandsgaran-
tie. (Art. 3 BauG)

Bauernhofzone

BH

Art. 10 
1 In der Bauernhofzone gelten die eidg. und kant.

Vorschriften Ÿber die Landwirtschaftszone.

2 Die Errichtung von Zucht- und Mastbetrieben ist

untersagt.

3 Es gelten die Bestimmungen der Empfindlich-

keitsstufe ES III.

FŸr die Bauernhofzone gelten
keine baupolizeilichen Masse.
Die GebŠudemasse werden im
Einzelfall entsprechend den
BedŸrfnissen aufgrund der ein-
schlŠgigen Normen im Baube-
willigungsverfahren festgelegt.
Die ZulŠssigkeit zonenkonfor-
mer Bauten richtet sich nach
den Bestimmungen des RPG
und der RPV (Art. 85 Abs. 2
BauG).
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mer Bauten richtet sich nach
den Bestimmungen des RPG
und der RPV (Art. 85 Abs. 2
BauG).

Landwirt-

schaftszone

LWZ

Art. 11 
1 In der Landwirtschaftszone richten sich die Nut-

zung und das Bauen nach den Vorschriften des eid-

genšssischen und des kantonalen Rechts.

2 Es gelten die Bestimmungen der Empfindlich-

keitsstufe ES III.

FŸr die Landwirtschaftszone
gelten keine baupolizeilichen
Masse. Die GebŠudemasse
werden im Einzelfall entspre-
chend den BedŸrfnissen auf-
grund der einschlŠgigen Nor-
men im Baubewilligungsverfah-
ren festgelegt.

Weilerzone

WeZ

Art. 12 
1 Die Weilerzone dient der Erhaltung der landwirt-

schaftlich geprŠgten Kleinsiedlungen und deren

massvollen Entwicklung.

2 Landwirtschaftliche Bauten und Nutzungen sind

zulŠssig. Sie richten sich nach den Bestimmungen der

Landwirtschaftszone (Art. 11 GBR).

Innerhalb landwirtschaftlicher
Kleinsiedlungen erlaubt die Zo-
ne eine grosszŸgigere Nutzung
innerhalb der bestehenden Ge-
bŠude als dies in der Landwirt-
schaftszone mšglich ist.

3  Wohnnutzungen sowie mŠssig stšrende Gewer-

be- und Dienstleistungsnutzungen sind zulŠssig, so-

weit sie sich in bestehende GebŠude integrieren las-

sen. Umnutzungen sind nur zulŠssig, sofern sie keine

landwirtschaftlichen Ersatzbauten zur Folge haben.

Wohnraum kann nur in Bauten geschaffen werden,

welche bereits eine Wohnung aufweisen.

4 Abbruch und Wiederaufbau sind zulŠssig.

5 Sofern innerhalb des bestehenden Volumens

keine geeigneten Raumreserven vorhanden sind, sind

einmalige Erweiterungen im Umfang von max. 30%

der bestehenden BGF zulŠssig.

6 Der Dachausbau ist zulŠssig, wenn sich die RŠu-

me in gestalterisch befriedigender Weise belichten

lassen.

7 Neue unbewohnte An- und Nebenbauten sind

zugelassen, sofern sie sich dem HauptgebŠude ge-

stalterisch unterordnen.

8 Das traditionelle Erscheinungsbild der Bauten und

der ortsprŠgende Charakter der AussenrŠume sind zu

wahren. Es gelten die GestaltungsgrundsŠtze gemŠss

Anhang III GBR.

9 Bei Bauvorhaben und bei der Umgestaltung von

AussenrŠumen wird eine Voranfrage bei der Gemein-

de empfohlen.
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AussenrŠumen wird eine Voranfrage bei der Gemein-

de empfohlen.

10 Es gelten die Bestimmungen der Empfindlich-

keitsstufe ES III. Immissionen und Stšrungen aus der

Landwirtschaft sind zu dulden.

Touristische

Naherholungs-

zone

ãSchwarzwas-

serbrŸckeÒ

Art. 13 
1 Die touristische Naherholungszone ist bestimmt

fŸr Bauten und Anlagen der Naherholung, wie den

bestehenden Gastwirtschaftsbetrieb, ParkierungsflŠ-

chen fŸr Besucher sowie Aufenthaltsbereiche, Tierge-

hege, Spiel- und MehrzweckplŠtze.

2 FŸr die baupolizeilichen Masse gelten die Be-

stimmungen der Zone WA2.

3 Erschliessungs-, Parkierungs- und SpielflŠchen

sind mit einem sickerfŠhigen Belag zu versehen.

4 Auf eine gute Integration der Bauten und Anlagen

in die Landschaft ist besonders zu achten.

5 Es gelten die Bestimmungen der Empfindlich-

keitsstufe ES III.

Ablagerungs-

zonen,

ãMilkenÒ

Art. 14 
1 Art und Mass der Ablagerungen sowie die Rah-

menbedingungen richten sich nach dem Entscheid der

Baudirektion vom 17.05.1991.

Anmerkung:
Die neue †berbauungsordnung
zur Inertstoffdeponie Milken
steht kurz vor Abschluss.

Abbau- und

Ablagerungs-

zonen, ãSchne-

ckenbergÒ

Art. 15 
1 Im Gebiet ãSchneckenbergÒ (Obermatt) gilt fŸr die

maximale Šussere Abgrenzung des Abbaues der Ein-

trag im Zonenplan Siedlung.

2 Das Abbaugebiet ist in Etappen von max.

30Õ000 m3 zu unterteilen. Pro Jahr dŸrfen nicht mehr

als zwei Etappen abgebaut werden.

3 Erschliessung, Schutzmassnahmen betr. LŠrm

und Staub, Abbau, Abbauetappen und Rekultivierung

sind im Bewilligungsverfahren festzulegen; vorbehal-

ten bleiben Abs. 4, 5 und 6.

4 Abgebaute Etappen sind laufend wieder aufzufŸl-

len und zu rekultivieren. Eine neue Etappe darf nur

eršffnet werden, wenn nicht mehr als zwei vorherge-

hende Etappen noch nicht rekultiviert sind.

5 Es sind die betriebsnotwendigen Bauten gestattet.

Die Einrichtung von Kiesaufbereitungs- und Fertigbe-

tonanlagen ist untersagt.
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tonanlagen ist untersagt.

6 Vor der Kiesentnahme innerhalb dem Abbauge-

biet ãSchneckenbergÒ ist im Zusammenhang mit der

Grundwasserschutzzone der Gemeinde ein geologi-

sches Gutachten Ÿber die im Zonenplan Siedlung

eingetragene FlŠche zu erstellen. Die Kosten dieses

Gutachtens gehen zu Lasten der Nutzniesser.
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C Bauvorschrifen

Masse

Art. 16 

1 FŸr die einzelnen Bauzonen gelten die folgenden

baupolizeilichen Masse:

1)  MLZ und MBZ: Ab den angegebenen Massen er-
hšht sich der Grenzabstand auf den LŠngsseiten
um 10% der MehrlŠnge und um 20% der Mehr-
breite.

2)   FŸr Bauten mit gewerblicher Nutzung gilt eine
Mehrhšhe von 1 m, sofern dies durch gewerbliche
Nutzung nachgewiesen werden kann.

3) Bei Bauten am Hang ist mit Ausnahme der berg-
seitigen Fassade eine Mehrhšhe von 1m gestat-
tet.

4) GegenŸber Zonen mit Wohnnutzung min.10m.

2 Die Messweisen der baupolizeilichen Masse und

der GrŸnflŠchenziffer sind im Anhang 1 geregelt.

Weitere AbstŠnde werden durch
das Ÿbergeordnete Recht fest-
gelegt:  Von
- Kantonsstrassen (gemessen

ab Fahrbahnrand): 5,0 m
- Gemeindestrassen (gemes-

sen ab Fahrbahnrand): 3,6 m
- Wald: 30,0 m

WaldabstŠnde dienen der Si-
cherheit (umstŸrzende BŠu-
me) und dem Schutz des
Waldes. Sie kšnnen unter-
schritten werden, wenn die
Forstorgane dies zulassen.

- Zu erwŠhnen sind auch die
Bestimmungen des EinfŸh-
rungsgesetzes zum Zivilge-
setzbuch (EGz ZGB). Dort
sind gewisse nachbarschaftli-
che Regelungen wie Pflanz-
abstŠnde enthalten

kGA = kleiner Grenzabstand

gGA = grosser Grenzabstand

GH  = GebŠudehšhe

GL = GebŠudelŠnge

GB = GebŠudebreite

VG = Geschosszahl

UeZ = †berbauungsziffer

GFZ = GrŸnflŠchenziffer

MLZ = MehrlŠngenzuschlag

MBZ = Mehrbreitenzuschlag

kGA gGA GH GL VG MLZ/
MBZ 1) GFZ

Zone
kleiner
Grenz-

abstand

grosser
Grenz-

abstand

max.
GebŠude-

hšhe

max.
GebŠude-

lŠnge

max.
Vollgeschos

se

MehrlŠnge
/breite

ab

GrŸn-
flŠchen-

ziffer

W1 5 m 8 m 5 m3) 25 m 1

W2 5 m 9 m 7 m3) 30 m 2

W3 6 m 10 m 10 m3) 36 m 3 31/14m 0,4

W4 6 m 12 m 13 m3) 40 m 4 35/14m 0,4

WA2 5 m 9 m 7 m2) 3) 35 m 2 30/15m 0,4

WA3 6 m 10 m 10 m2) 3) 40m 3 35/15m 0,3

A2 4 m4) 13 m3) 0,2

A3 5 m4) 18 m3) 0,2

ErhZ 3 m 9 m 7 m3) 30 m 2

K gemŠss Kernzonenplanung
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Grenzabstand

fŸr An- und

Nebenbauten

Art. 17 
1 FŸr bewohnte An- und Nebenbauten mit einer ma-

ximalen GrundflŠche von 40 m2 und einer mittleren Ge-

bŠudehšhe von 3,0 m genŸgt ein allseitiger Grenzab-

stand von 3,0 m.

2 FŸr unbewohnte An- und Nebenbauten mit einer

maximalen GrundflŠche von 60 m2 und einer mittleren

GebŠudehšhe von 4,0 m genŸgt ein allseitiger Grenz-

abstand 2,0 m.

3 Der Grenzanbau ist gestattet, wenn der Nachbar

zustimmt, oder wenn an ein nachbarliches, an der

Grenze stehendes NebengebŠude angebaut werden

kann.

Bewohnte An- und Nebenbau-
ten sind zum Beispiel unbe-
heizte WintergŠrten, gedeckte
SitzplŠtze, GartenhŠuser oder
KleintierstŠlle und Tiergehege.
Unbewohnte An- und Neben-
bauten sind zum Beispiel Gara-
gen, GerŠteschuppen, Veloun-
terstŠnde etc.

Grenzabstand

fŸr unterirdi-

sche Bauten

Art. 18 
1 Unterirdische Bauten sind vollstŠndig vom Erdreich

Ÿberdeckt. Die dadurch entstehende TerrainverŠnde-

rung darf den gewachsenen Boden an keiner Stelle um

mehr als 1,2 m Ÿberragen.

2 Unterirdische Bauten dŸrfen bis 1,0 m an die

GrundstŸcksgrenze, mit Zustimmung des Nachbarn bis

zur GrundstŸcksgrenze reichen.

Als ãgewachsenen BodenÒ be-
zeichnet man das noch unver-
Šnderte Terrain. Ist der ge-
wachsene Boden nicht ohne
weiteres zu be-
stimmen (frŸhere VerŠnderun-
gen etc.), so gilt Art. 97 BauV
und es ist mit der Baubewilli-
gungsbehšrde Kontakt aufzu-
nehmen.

Grenzabstand

fŸr Tiefbauten

und derglei-

chen

Art. 19 
1 Bauten und Anlagen, welche den Boden nicht Ÿber-

ragen wie Privatwege und -strassen, ParkplŠtze und

dergleichen haben einen Grenzabstand von 1,0 m zu

wahren.

2 Schwimmbecken, Schwimmteiche, Feuchtbiotope

und dergleichen haben einen Grenzabstand von 2,0 m

zu wahren.

3 Mit Zustimmung des Nachbarn dŸrfen die in Abs. 1

und 2 erwŠhnten Bauten und Anlagen unmittelbar an

der Grenze errichtet werden.

Unterschrei-

tung des

Grenzabstan-

des

Art. 20 
1 Die Nachbarn kšnnen unter sich den Grenzabstand

ohne Ausnahmebewilligung frei festlegen. Vorbehalten

bleibt Art. 21 Abs. 5.

Soll die Vereinbarung Ÿber die
GrenzabstŠnde fŸr Rechts-
nachfolger Geltung haben, ist
die Errichtung einer Dienstbar-
keit zu empfehlen.
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GebŠudeab-

stand

Art. 21 
1 Der Abstand zweier GebŠude muss mindestens der

Summe der dazwischen liegenden fŸr sie vorgeschrie-

benen GrenzabstŠnde entsprechen. Bei GebŠuden auf

demselben GrundstŸck wird er berechnet, wie wenn ein

Grenze zwischen ihnen lŠge

2 Die Baubewilligungsbehšrde kann innerhalb der

Kernzone sowie des Ortsbildschutzgebietes im Interes-

se der Ortsbildpflege und der Erhaltung des Kernzo-

nencharakters einen geringeren GebŠudeabstand be-

willigen.

3 Die Baubewilligungsbehšrde kann den GebŠudeab-

stand von An- und Nebenbauten gegenŸber Bauten auf

demselben GrundstŸck auf 2,0 m verkŸrzen.

4 GegenŸber Bauten, die aufgrund frŸheren Rechts

einen kleineren Grenzabstand aufweisen, reduziert sich

der GebŠudeabstand um das Mass des fehlenden

Grenzabstandes.

5 Durch NŠherbaurecht kann der GebŠudeabstand

bis auf 6,0 m reduziert werden. Liegt ein grosser

Grenzabstand dazwischen, betrŠgt der GebŠudeab-

stand minimal 12,0 m. FŸr bewohnte An- und Neben-

bauten kann der GebŠudeabstand bis auf 4,0 m redu-

ziert werden. FŸr unbewohnte An- und Nebenbauten ist

kein GebŠudeabstand vorgeschrieben.

AnnŠhernd

geschlossene

Bauweise

Art. 22 
1 In den im Zonenplan Siedlung speziell bezeichne-

ten Gebieten mit annŠhernd geschlossener Bauweise

haben Hauptbauten folgende minimale GrenzabstŠnde

zu waren:

a) 2,5 m, wenn die grenzseitige GebŠudefassade

Fenster, Balkone und andere …ffnungen aufweist

b) 1,5 m, wenn die grenzseitige GebŠudefassade

Fenster aber keine Balkone aufweist und der di-

rekte Einblick in die Fenster der Nachbarliegen-

schaft nicht mšglich ist

c) 1,0 m, wenn die grenzseitige GebŠudefassade

keine …ffnungen aufweist.

2 Der Grenzabstand wird von der Fassade, bei Bal-

konen von der vorderen BrŸstung aus gemessen.
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3 Der Grenzanbau ist gestattet, wenn der Nachbar

zustimmt und wenn an ein nachbarliches, an der Gren-

ze stehendes Haupt- oder NebengebŠude angebaut

werden kann.

Bauabstand

von šffentli-

chen Fuss-

und Rad-

wegen

Art. 23 
1 Von selbststŠndigen Fuss- und Radwegen mŸssen

Bauten und Anlagen einen  Abstand von 2m, gemessen

ab Wegrand, einhalten.

GewŠsser-

abstand

Art. 24 
1 Entlang der FliessgewŠsser gelten zur Sicherung

des Raumbedarfs fŸr Massnahmen des Hochwasser-

schutzes und der škologischen FunktionsfŠhigkeit der

GewŠsser fŸr sŠmtliche Bauten und Anlagen (inkl. bau-

bewilligungsfreie) folgende BauabstŠnde:

Ð Sense/Schwarzwasser 30,0 m
Ð Dorfbach 15,0 m

- Studegrabe 15,0 m
Ð WeidebŠchlein 5,0 m

Ð FliessgewŠsser mit kulturhistorischer Bedeu-
tung, (Dorfbach im Dorf, MŸhlekanŠle) nach

vorgŠngiger InteressenabwŠgung 0 - 5 m
2 GegenŸber der Ufervegetation ist ein Abstand von

mindestens 3,0 m zu wahren.

3 FŸr Bauten, die standortgebunden sind und an de-

nen ein šffentliches Interesse besteht, kann die zustŠn-

dige Behšrde abweichende AbstŠnde festlegen.

4 Innerhalb des Bauabstandes ist die natŸrliche Ufer-

vegetation zu erhalten und eine extensive land- und

forstwirtschaftliche Nutzung oder naturnahe GrŸnraum-

gestaltung anzustreben.

Die GewŠsser sind im Zonen-
plan dargestellt.
Der Bauabstand wird ab der
Mittelwasserlinie am Fuss der
Bšschung gemessen.
Bauten und Anlagen, die weni-
ger als 10,0 m von GewŠssern
entfernt erstellt werden, bedŸr-
fen einer Wasserbaupolizeibe-
willigung des kantonalen Tief-
bauamtes, selbst wenn an sich
keine Baubewilligung nštig wŠ-
re.
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D Besondere baurechtliche Ordnungen

Zonen mit

†berbau-

ungsordnung

Art. 25 
1 Als rechtskrŠftige †berbauungsordnung im Sinne

von Art. 88ff. BauG, welche mit Ausnahme der UeO J/K

vor 1994 in Kraft getreten sind, gelten:

a)   in        Schwarzenburg                                   ES/LSV

A: UeO "Buhnenstock" vom 08.02.1974 II

B: UeO "Alchenfuhren I" vom 04.12.1981 II

D: UeO "Galgenzelg West I" vom 11.11.1987 II

F: UeO "Alte Herren" vom 01.05.1992 II

G: UeO in Kernzone Schwarzenburg 14.03.1990 III

H: UeO in Kernzone Schwarzenburg 08.12.1993 III

J/K: UeO in Kernzone Schwarzenburg 28.08.2001 III

b)   im weiteren Gemeindegebiet                        ES/LSV

L: UeO "Unterwahlern" vom 31.07.1978 II
M: UeO "Bernaville" vom 18.02.1975

Parzelle 4450 II
Parzelle 1742 III

O: UeO "Chilchermatt" vom 24.01.1979 III

P: UeO "TŠnnlenen" vom 01.04.1981 III

Q: UeO "Pšschen" vom 26.07.1990 III

2 In der UeO Nr. B "Alchenfuhren I" gilt das Nut-

zungsmass, gesamthaft Ÿber das ganze Gebiet, mit

einer max. AZ 0,65.

3 In der UeO Nr. D "Galgenzelg West I" gilt das Nut-

zungsmass, gesamthaft Ÿber das ganze Gebiet, mit

einer max. AZ 0,4.

4 In der UeO Nr. L "Unterwahlern" ist die GelŠnde-

kuppe von Hochbauten freizuhalten; es gilt die Plan-

grundlage zur Errichtung der Grunddienstbarkeit "Bau-

verbot" vom 02.04.1991. Diese FlŠche kann zu der

AusnŸtzung (BGF) angerechnet werden (Art. 94 Abs. 4

BauV). Die AussenrŠume sind mit standortheimischen

HochstammbŠumen und Hecken zu durchgrŸnen.

Die gŸltigen †berbauungsord-
nungen werden zur besseren
†bersicht im Baureglement auf -
gefŸhrt. Innerhalb ihres Gel-
tungsbereichs gehen sie den
Bestimmungen des Bauregle-
ments vor.

Die UeO A, B, D, F, G, H, L, M,
O, P Q wurden vom Stimm -
bŸrger  erlassen. Eine Aufnah-
me der ZPP- Bestimmungen
erŸbrigt sich daher.

Die UeO J/K wurden vom Ge-
meinderat  erlassen. Die dazu-
gehšrigen ZPP- Bestimmungen
finden sich in Art. 28 GBR.
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Zonen mit

†berbau-

ungsordnung

Art. 26 
1 Als rechtskrŠftige †berbauungsordnung im Sinne

von Art. 88ff BauG, welche nach 1994 in Kraft getreten

sind, gelten:

UeO Nr. 1 "Ringgenboden/Schlifere" 1. Etappe

UeO Nr. 2 "Galgenzelg Nord" 1. und 2. Etappe

UeO Nr. 3 "Galgenzelg West II"

UeO Nr. 5 "Schufle"

UeO Nr. 6 "Leimern II"

UeO Nr. 7 "Leimern III" 1. und 2. Etappe

UeO Nr. 9 "Freiburgstrasse"

UeO Nr. 10 "Alchenfuhren II"

UeO Nr. 15 ÒBrŸlle SŸdÒ

UeO Nr. 18 "Ried" 1. Etappe entspricht der UeO R Ried

vom 20.07.1990 inkl. €nderungen vom

 22.02.1993 und 02.03.2001.

UeO Nr.19 "Voremberg West"

Die UeO's 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10,
15, 18  wurden vom Gemeind e-
rat  erlassen. Die dazugehšrigen
ZPP- Bestimmungen finden sich
Art. 29 bis Art. 44 GBR.

Die UeO 19 wurden vom
StimmbŸrger  erlassen. Eine
Aufnahme der ZPP- Bestim-
mungen erŸbrigt sich daher.

Zonen mit

Planungs-

pflicht,

Allgemeines

Art. 27 
1 FŸr die einzelnen ZPP (Art. 29 - Art. 44 GBR) gelten

die folgenden Bestimmungen:

GemŠss Art. 93 BauG setzt das
Bauen in einer Zone mit Pla-
nungspflicht eine rechtskrŠftige
†berbauungsordnung voraus,
welche vom Gemeinderat erlas-
sen wird.

ZPP J/K

"Kernzone

Schwarzen-

burg"

3. Etappe

Art. 28 

Zweck
1 Die ZPP J/K bezweckt

- die Erhaltung und WeiterfŸhrung der ortstypischen

Charakteristik von Schwarzenburg

- die Sicherstellung der Fusswegverbindungen

- das Ordnen des fahrenden und ruhenden Verkehrs

- die Sicherstellung der Erschliessung der einzelnen

GrundstŸcke.

Nutzungsart
2 Mischnutzung im Sinn der Kernzone K.

Nutzungsmass
3 Das Nutzungsmass fŸr bestehende Bauten richtet

sich nach den bestehenden GebŠudedimensionen und

der vorhandenen Geschosszahl.

4 FŸr Neubauten gelten die Bestimmungen der WA2.
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Gestaltungsgrundsatz
5 Sofern in der UeO nichts anderes bestimmt wird,

gilt die annŠhernd geschlossene Bauweise (siehe

Art. 22 GBR).

6 Auf eine ortsvertrŠgliche Baugestaltung (Stellung,

Volumen, Gestaltung) ist zu achten. Hierzu sind Art. 45

bis Art. 52 GBR massgebend.

7 Vom Nutzungsmass kann abgewichen werden,

wenn dadurch eine fŸr das Ortsbild nachweislich ver-

trŠglichere Gestaltung der Baute erzielt werden kann.

8 AussenrŠume (Wege, GŠrten, ParkplŠtze, Spiel-

und Aufenthaltsbereiche) und Strassen sind sorgfŠltig

zu gestalten und ortsangepasst zu dimensionieren.

9 Der Grossteil der ZPP J/K liegt innerhalb des Orts-

bildschutzperimeters. Die Bestimmungen des  Art. 57

GBR sind daher zwingend zu beachten.

Empfindlichkeitsstufe: ES III

ZPP Nr. 1

"Ringgenbo-

de/Schlifere"

Art. 29 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 1 bezweckt eine SiedlungsrandŸber-

bauung mit gemischter Nutzung.

Nutzungsart
2 Im Ostteil (Parz. 1507) Wohnen und Arbeiten im

Sinne der Wohn- und Arbeitszone WA 2.

3 Im Westteil (Parz. 4186, 1746, 4187) Wohnen im

Sinne der Wohnzone W2.

Nutzungsmass
4 Im Westteil betrŠgt die AZ min. 0,3 und max. 0,5.

5 Im Ostteil betrŠgt die AZ min. 0,4 und max. 0,6.

Gestaltungsgrundsatz
6 Auf eine rŸcksichtsvolle Gestaltung des †bergangs

zwischen den neuen Bauten und der offenen Land-

schaft (Siedlungsrandgestaltung) ist Wert zu legen.

Erschliessung
7 Die Erschliessung erfolgt hauptsŠchlich von der

Staatsstrasse LanzenhŠusern-Niedereichi her. Parkie-

rungen sind, soweit mšglich, zusammenzufassen.
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Empfindlichkeitsstufe:

- Im Westteil ES II

- Im Ostteil ES III

ZPP Nr. 2

"Galgenzelg

Nord"

Art. 30 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 2 bezweckt eine leicht verdichtete,

landschaftlich gut eingepasste SiedlungsrandŸberbau-

ung. Im Besonderen ist auf den bestehenden Aus-

sichtspunkt "Galgenzelg" RŸcksicht zu nehmen.

Nutzungsart
2 Wohnen im Sinne der Wohnzone W1; nicht stšren-

de kleinere Dienstleistungsbetriebe sind zugelassen.

Nutzungsmass
3 min. AZ 0,3, max. AZ 0,5. Die Geschossanzahl

betrŠgt eins.

GestaltungsgrundsŠtze
4 Die Hauptbauten sind talseitig mit geneigten DŠ-

chern zu versehen; bergseitig sind Anteile mit begrŸn-

ten FlachdŠchern zugelassen. Firstrichtungen sind pa-

rallel zum Hang zu richten.

5 Auf eine rŸcksichtsvolle Gestaltung des †bergangs

zwischen den neuen Bauten und dem Siedlungsrand

Richtung Aussichtspunkt Galgenzelg ist besonders

Wert zu legen.

Parkierung
6 Die Parkierung ist, soweit mšglich, unterirdisch oder

in offenen Ÿberdeckten Einstellhallen, zusammenzufas-

sen. Oberirdische BesucherparkplŠtze sind gestattet.

Empfindlichkeitsstufe: ES II

ZPP Nr. 3

"Galgenzelg

West II"

Art. 31 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 3 bezweckt eine SiedlungsrandŸber-

bauung.

Nutzungsart
2 Wohnen im Sinne der Wohnzone W, wobei nicht

stšrende kleinere Dienstleistungsbetriebe zugelassen

sind.
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Nutzungsmass
3 min. AZ 0,3, max. AZ 0,5. Die Geschossanzahl

betrŠgt in der unteren TeilhŠlfte (an der Milkenstrasse)

zwei, in der oberen TeilhŠlfte (gegen die HŸgelkuppe)

eins.

GestaltungsgrundsŠtze
4 Auf allen Hauptbauten sind nur geneigte DŠcher ge-

stattet; die Firstrichtungen liegen lŠngs zu den Hšhen-

kurven.

5 Auf eine rŸcksichtsvolle Gestaltung des †bergangs

zwischen den neuen Bauten und dem Siedlungsrand

Richtung  Aussichtspunkt Galgenzelg ist besonders

Wert zu legen. Der šstliche, nordšstliche und der sŸdli-

che Siedlungsrand sind mittels Hoch- und Niederhe-

cken abzuschliessen.

Erschliessung, Parkierung
6 Die Erschliessung erfolgt von der Milkenstrasse her.

(Art. 71 SBG) Die Parkierung ist, soweit mšglich, unter-

irdisch oder in offenen Ÿberdeckten Einstellhallen zu-

sammenzufassen. Oberirdische BesucherparkplŠtze

sind gestattet.

Empfindlichkeitsstufe: ES II

ZPP Nr. 5

"Schufle"

Art. 32 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 5 bezweckt eine verdichtete und grup-

pierte, siedlungsmŠssig optimal eingepasste †berbau-

ung.

Nutzungsart
2 Wohnen im Sinne der Wohnzone W3, wobei

Dienstleistungsbetriebe und nicht stšrende kleinere

Gewerbe zugelassen sind.

Nutzungsmass
3 min. AZ 0,4, max. AZ 0,6. Die Geschossanzahl

betrŠgt drei.

GestaltungsgrundsŠtze:
4 Auf allen Hauptbauten sind nur geneigte DŠcher

gestattet.



Gemeinde Wahlern Gemeindebaureglement, Genehmigung August 2009 20

Marginalie Artikel, Inhalt Kommentar

5 Auf die Integration der Neubauten in die bestehen-

de Siedlungsstruktur ist zu achten. AussenrŠume, wie

Fusswege, GŠrten, ParkplŠtze sowie Spiel- und Aufent-

haltsbereiche, sind sorgfŠltig zu gestalten.

Empfindlichkeitsstufe: ES II

ZPP Nr. 6

"Leimern II"

Art. 33 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 6 bezweckt eine ortsintegrierte, leicht

verdichtete †berbauung fŸr Neu- wie aber auch fŸr

bestehende Bauten (Ersatz).

Nutzungsart
2 Teilgebiet A: Wohnen und Arbeiten im Sinne der

Wohn- und Arbeitszone WA2; Teilgebiet B Mischnut-

zung im Sinne der Kernzone K.

Nutzungsmass
3 min. AZ 0,6 max. AZ 0,9. Die Geschossanzahl be-

trŠgt zwei. In bestehenden Bauten dŸrfen Nutzungen

sinnvoll verdichtet werden.

GestaltungsgrundsŠtze
4 Auf allen Hauptbauten sind nur geneigte DŠcher

gestattet.

5 Die Hauptbauten sind im Zusammenhang mit der

Aussenraumgestaltung so zu gruppieren, dass eine

Ortsintegration gewŠhrleistet wird und optimale Aufent-

haltsbereiche entstehen.

6 AussenrŠume, wie Fusswege, GŠrten, ParkplŠtze

sowie Spiel- und Aufenthaltsbereiche, sind sorgfŠltig zu

gestalten.

Parkierung
7 Die Parkierung ist, soweit mšglich, in unterirdischen

Einstellhallen zusammenzufassen. Oberirdische Besu-

cherparkplŠtze sind gestattet.

Empfindlichkeitsstufe: ES III

ZPP Nr. 7

"Leimern III"

Art. 34 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 7 bezweckt eine ortsintegrierte, leicht

verdichtete †berbauung unter Einbezug und BerŸck-

sichtigung bestehender Bauten.
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Nutzungsart
2 Teilgebiet A: Wohnen im Sinne der Wohn- und Ar-

beitszone W3; Teilgebiet B: Wohnen und Arbeiten im

Sinne der Wohn- und Arbeitszone W3, wobei neben

dem Wohnen, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

(BŸros, Ateliers, Praxen etc.) zugelassen sind.

Nutzungsmass
3 min. AZ 0,5, max. AZ 0,8. Die Geschossanzahl

betrŠgt drei.

GestaltungsgrundsŠtze
4 Auf allen neu erstellten Hauptbauten sind nur ge-

neigte DŠcher gestattet.

5 Die Hauptbauten sind im Zusammenhang mit be-

stehenden Hauptbauten und der Aussenraumgestaltung

so zu gruppieren, dass eine Ortsintegration gewŠhr-

leistet wird und optimale Aufenthaltsbereiche entstehen.

6 AussenrŠume, wie Fusswege, GŠrten, ParkplŠtze

sowie Spiel- und Aufenthaltsbereiche sind sorgfŠltig zu

gestalten

Erschliessung und Parkierung
7 Die Erschliessung erfolgt vorwiegend Ÿber die

Berggasse und die Leimernstrasse.

8 Die Parkierung ist, soweit mšglich, in unterirdischen

Einstellhallen zusammenzufassen. Oberirdische Besu-

cherparkplŠtze sind gestattet.

Empfindlichkeitsstufe: ES III

ZPP Nr. 8

"BrŸlle"

Art. 35 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 8 bezweckt eine kombinierte Nutzung

zur Zwischenlagerung von Baumaterial sowie zur Bau-

schuttsortierung und -verarbeitung (Recycling). Mittels

einer UeO sollen die Nutzungsbereiche und die Ge-

samtgestaltung genau bestimmt werden.

Nutzung ohne UeO
2 Auch ohne rechtskrŠftige UeO dŸrfen innerhalb des

ZPP-Perimeters:

- im bisherigen Rahmen Baumaterial wie z.B. Steine,

Kies, Sand oder Humus gelagert werden (verboten

ist das Lagern giftiger, oder grundwassergefŠhrden-

der Materialien und FlŸssigkeiten).
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- auf der Parz. Nr. 2387 der Kiesabbau und die Wie-

derauffŸllung/Rekultivierung soweit notwendig, und

gemŠss den geltenden Bestimmungen der erteilten

Konzession, durchgefŸhrt werden.

- die bestehenden Anlagen unterhalten und zeitge-

mŠss erneuert werden.

Nutzungsart
3 Teilbereich A fŸr Werkhšfe zur Bearbeitung von

Bauschutt und Bauabbruchmaterialien (Recycling).

4 Teilbereich B fŸr die Zwischenlagerung sowie Sor-

tierung von Bau- und Bauabbruchmaterialien.

Nutzungsmass
5 Im Teilbereich A fŸr Werkhšfe dŸrfen zweckgebun-

dene Bauten und Bearbeitungsbereiche erstellt werden.

FŸr Hochbauten betrŠgt der minimale Grenzabstand 3,0

m. GebŠudehšhe max. 7,0 m (Abgrabungen werden

nicht mitgerechnet), GebŠudelŠnge max. 50m. .

6 Im Teilbereich B fŸr die Zwischenlagerung dŸrfen

offene und eingeschossig Ÿberdeckte Lager- und Sor-

tieranlagen, bzw. -flŠchen erstellt werden. GebŠudehš-

he max. 7,0 m (Abgrabungen werden nicht mitgerech-

net), GebŠudelŠnge max. 50m. .

GestaltungsgrundsŠtze
7 Auf allen Hauptbauten sind nur geneigte DŠcher

(SatteldŠcher, PultdŠcher) gestattet. Die Dachneigung

betrŠgt im Min. 10¡ a.T. und im Max. 30¡ a. T.

8 Die Aussenrandbereiche der ZPP sind mit standort-

heimischen Hecken und HochstammbŠumen zu begrŸ-

nen; der nordšstlichen Ansicht ist besondere Aufmerk-

samkeit zu schenken.

Erschliessung
9 Die Erschliessung erfolgt von der Guggisbergstras-

se her. Es sind max. zwei Zu- und Wegfahrten gestat-

tet.

Empfindlichkeitsstufe: ES III

ZPP Nr. 9

"Freiburg-

strasse"

Art. 36 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 9 bezweckt eine ortsintegrierte, leicht

verdichtete †berbauung fŸr Neu- und Ersatzbauten

sowie fŸr die Umnutzung bestehender Bauten.



Gemeinde Wahlern Gemeindebaureglement, Genehmigung August 2009 23

Marginalie Artikel, Inhalt Kommentar

Nutzungsart
2 Wohnen und Arbeiten im Sinne der Wohn- und

Arbeitszone WA3. Zudem zugelassen sind Verkaufsge-

schŠfte bis max. 1000 m2 NettoverkaufsflŠche. FŸr in-

tegrierte KleinladengeschŠfte (Detaillisten) sind zusŠtz-

lich max. 300m2 NettoverkaufsflŠche zugelassen. Aus-

geschlossen sind Restaurationsbetriebe jeglicher Art;

zugelassen ist einzig eine Cafeteria (ohne Hauptver-

pflegung).

Nutzungsmass
3 Soweit in der †berbauungsordnung nichts anderes

bestimmt wird, gilt die annŠhernd geschlossene Bau-

weise (Art. 22 GBR).
4 min. AZ 0,6 , max. AZ 1,0. Die Geschossanzahl

betrŠgt drei.

GestaltungsgrundsŠtze
5 Auf den Hauptbauten sind grundsŠtzlich symmet-

risch geneigte DŠcher mit Ziegeleindeckung gestattet.

Bei gršsseren Bauvolumen kšnnen bei guter Gestaltung

und in Absprache mit den Fachstellen extensiv be-

grŸnte FlachdŠcher gestattet werden.

6 Die Hauptbauten und AussenrŠume (ParkplŠtze,

Spiel- und Aufenthaltsbereiche, Fusswege) sind so zu

gruppieren bzw. zu gestalten, dass die Integration in die

dšrfliche Struktur und die Anbindung an die Kernzone

gewŠhrleistet ist.

Erschliessung und Parkierung
7 Die Erschliessung erfolgt vorwiegend vom Milch-

gŠssli her. Die Parkierung ist, soweit mšglich, unterir-

disch zusammenzufassen.

8 Zum Dorfzentrum hin sind optimale FussgŠngerver-

bindungen sicherzustellen.

Empfindlichkeitsstufe: ES III

ZPP Nr. 10

"Alchenfuhren

II"

Art. 37 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 10 bezweckt die Realisierung einer

WohnŸberbauung, die sich harmonisch ins Land-

schaftsbild (Siedlungsrand) und SiedlungsgefŸge ein-

passt.
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Nutzungsart
2 Wohnen im Sinne der Wohnzone W2, wobei nicht

stšrende kleinere Gewerbe- und Dienstleistungsbetrie-

be zugelassen sind.

Nutzungsmass
3 min. AZ 0,5 , max. AZ 0,6. Die Geschossanzahl

betrŠgt zwei.

GestaltungsgrundsŠtze
4 Auf allen Hauptbauten sind nur symmetrische

gleichschenklige SatteldŠcher gestattet.

5 Die Hauptbauten sind so zu gruppieren, dass keine

LŠngsfassaden auf die Guggisbergstrasse hin orientiert

werden. Die †berbauungsstudie Nr. C1 vom MŠrz 1990

gilt richtungsweisend.

6 Auf eine harmonische Gestaltung der †bergŠnge

zwischen dem Siedlungsgebiet und der offenen Land-

schaft ist Wert zu legen. AussenrŠume, Fusswege,

GŠrten, ParkplŠtze sowie Spiel- und Aufenthaltsberei-

che sind dementsprechend sorgfŠltig zu gestalten.

Erschliessung
7 Die Erschliessung hat ab der Guggisbergstrasse zu

erfolgen. (Art. 71 SBG)

8 Eine šffentliche Fusswegverbindung ist von der

Guggisbergstrasse bis zur BuhnenstockŸberbauung

sicherzustellen.

Empfindlichkeitsstufe: ES II

ZPP Nr. 11

"Bahnhof "

Genehmigung ZPP Nr. 11 GBR Art. 38

ist sistiert

Art. 38 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 11 bezweckt eine ortsintegrierte Neu-

Ÿberbauung nšrdlich des Bahnhofareals, die zweck-

mŠssige Erschliessung des Gebietes fŸr den privaten

Verkehr sowie die Sicherung der notwendigen FlŠchen

fŸr die Umgestaltung des Dorfbachs.

Nutzungsart
2 Wohnen und Arbeiten im Sinne der Wohn- und

Arbeitszone WA3.

Nutzungsmass
3 FŸr Neubauten gelten die Bestimmungen der WA3.

Zur Sicherstellung einer qualita-
tiv guten Eingliederung der †-
berbauung ins Ortsbild sollte als
Grundlage fŸr das †berbau-
ungskonzept bzw. UeO ein
Ideenwettbewerb oder Studien-
auftrag durchgefŸhrt werden.
Die Grundlage fŸr die
DurchfŸhrung bildet die
SIA-Honorarordnung 142.
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GestaltungsgrundsŠtze
4 Die Haupt- und Nebenbauten sind in ihrer Archi-

tektur (GebŠudekšrper) und €sthetik (Gestaltung) so zu

gestalten, dass ein zeitgemŠsses Erscheinungsbild

entsteht. Zusammen mit den sorgfŠltig zu gestaltenden

AussenrŠumen muss die Integration in die Kernzone

und die angrenzenden GrŸnrŠume gewŠhrleistet wer-

den.

5  Die FreirŠume fŸr den Dorfbach sind entsprechend

dem Wasserbauprojekt freizuhalten und umzugestalten.

Erschliessung
6 Die Erschliessung fŸr den Privatverkehr erfolgt ab

der Bernstrasse.

7 FŸr FussgŠnger ist ein mšglichst direkter Zugang

zum Bahnhof und zum Ortskern sicherzustellen.

Empfindlichkeitsstufe: ES III

ZPP Nr. 12

"Trunggli-

Leen"

Art. 39 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 12 bezweckt die Bestimmung der Nut-

zungs- und Ablagerungsbereiche sowie die Abgrenzung

der  Schutzgebiete.

Nutzungsart
2 Unter BerŸcksichtigung der Schutzgebiete (oberer

Grubenrand mit Hecken) dŸrfen ohne rechtskrŠftige

UeO

- das bestehende Kieswerk zeitgemŠss ausgebaut,

umgebaut oder renoviert werden.

- im bisherigen Rahmen Kies, Sand oder Humus de-

poniert werden. Das Lagern giftiger oder grundwas-

sergefŠhrdender Materialien und FlŸssigkeiten ist

verboten.
3 Ohne rechtskrŠftige UeO darf das Gebiet weder an-

deren Nutzungen zugefŸhrt noch  wiederaufgefŸllt und

rekultiviert werden.

Nutzungsbereiche
4 Folgende Nutzungsbereiche sind festzulegen:

- Teilbereich Kieswerk

- Teilbereich Deponien und Ablagerung

- Teilbereich fŸr Ruderalstandorte.
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Nutzungsmass
5 Im Teilbereich Kieswerk gilt ein kleiner Grenzab-

stand von 3,0 m. Gemessen ab dem oberen Gruben-

rand (gewachsener Boden) betrŠgt die max. GebŠude-

hšhe 1,0 m.

6 Der Teilbereich Deponien und Ablagerung darf ge-

samthaft zur Materialablagerung genutzt werden.

GestaltungsgrundsŠtze
7 Die WiederauffŸllung ist, in Absprache mit dem

Gemeinderat, sinnvoll zu etappieren.

8 Hauptbauten sowie An- und Neubauten sind nur im

Teilbereich Kieswerk zugelassen.

9 Auf allen Haupt- sowie An- und Nebenbauten sind

FlachdŠcher zugelassen.

10 Die Randbereiche der ZPP sind in Zusammenarbeit

mit einem …kologen/Landschaftsarchitekten zu gestal-

ten und zu begrŸnen.

Erschliessung
11 Die Erschliessung erfolgt Ÿber den bestehenden

Anschluss an die Staatsstrasse.

Besonderes
12 Schutzmassnahmen betr. LŠrm, Staub, Abbau,

Deponien, WiederauffŸllungen und Rekultivierung sind

im Baubewilligungsverfahren festzulegen.

Empfindlichkeitsstufe: ES III

ZPP Nr. 13

"Bodenacker

Schwarzwas-

serbrŸcke"

Art. 40 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 13 bezweckt eine NeuŸberbauung mit

kombinierter Nutzung fŸr Sport und Freizeit, die sich

harmonisch ins Landschaftsbild einpasst.

Nutzungsart
2 Das ZPP-Areal kann fŸr Freizeit und Sport genutzt

werden, folgende Nutzungen sind mšglich:

- Sport- und Veranstaltungshalle, Ganzjahresbetrieb

- zugehšrender Verpflegungsbetrieb

- KulturanlŠsse wie Konzerte, AuffŸhrungen etc.

- einfache Unterkunfts-, und †bernachtungsmšglich-

keiten fŸr Anlagebenutzer und Passanten

- betriebsnotwendiger Wohnraum

- Einstell-, MaterialrŠume

- Sport- und Erholungsanlagen im Freien
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Nutzungsmass
3 Die best. Tankwanne darf bis OK Tankwannenrand

voll genutzt werden.

4 FŸr HauptgebŠude inkl. Nebenbauten ausserhalb

der Tankwanne sowie fŸr Bauten, welche den Tank-

wannenrand Ÿberragen, gilt eine †berbauungsziffer von

max. 50% und eine max. Bauhšhe (Firsthšhe) von

660,00 m.Ÿ.M.

5 Innerhalb der Waldabstandslinie (12,0 m resp. 18,0

m) sind keine festen Bauten, Anlagen oder Abstell- und

LagerplŠtze gestattet.

GestaltungsgrundsŠtze
6 Haupt- und Nebenbauten sind bezŸglich Stellung

und Form landschaftsvertrŠglich in die Umgebung zu

integrieren.

7 Im †bergangsbereich zum Naturschutzgebiet ist bei

der Erstellung von Bauten und Anlagen sowie der

Gestaltung der AussenrŠume besonders auf eine har-

monische Gestaltung und fliessenden †bergang zu

achten.

8 AussenrŠume wie Zufahrt- und Wegfahrt, Fusswe-

ge, ParkplŠtze sowie Sport-, Spiel- und Aufenthaltsbe-

reiche sind sorgfŠltig zu gestalten.

9 Vom ZPP-Areal her dŸrfen keine ZugŠnge zum

angrenzenden Naturschutzgebiet erstellt werden.

Erschliessung
10 Zur Erschliessung des Areals dient die bestehende

Zu- und Wegfahrt ab Staatsstrasse.

11 Die FussgŠngererschliessung erfolgt Ÿber den se-

parat gesicherten BahnŸbergang.

Empfindlichkeitsstufe: ES III

†bergangsnutzung
12 Solange auf der Parzelle Nr. 4182 kein BedŸrfnis

nach einer Sport- und Freizeitnutzung besteht, kann die

bestehende gewerbliche Nutzung (Transportgewerbe,

Einstellen von Fahrzeugen) innerhalb der bestehenden

Bauten als †bergangsnutzung weitergefŸhrt werden.

GemŠss Kanton werden an die
†bergangsnutzung  folgende
Bedingungen gestellt:

- Die Parkierung mit der bestehen-

den Sportanlage ist geregelt

- Die sŸdliche Umgebung des

WannentrŠffs wird gestalterisch

aufgewertet

- Der RŸckbau ist sichergestellt

(technisch und finanziell)

- Die Immissionen sind zonenkon-

form.

- Die bestehenden Bauten sind

vermasst und in einem Grund-

buchplan dargestellt.
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ZPP Nr. 15

"BrŸlle SŸd"

Art. 41 

Zweck
1 Die ZPP Nr. 15 bezweckt eine eingeschrŠnkte ge-

werbliche Nutzung der vormaligen Abbau- und Depo-

niestandorts sowie die mšglichst optimale landschaftli-

che Integration der Bauten und Anlagen durch orts- und

landschaftstypische Gestaltungsmassnahmen.

Nutzungsart
2 Innerhalb der ZPP sind Nutzungen wie folgt geglie-

dert:

- Teilbereich A: Werkhšfe zur Zwischenlagerung  von

Bau- und TransportgerŠten, Betriebsmaterial,

Transportmulden

- Teilbereich B: Kompostanlage fŸr GrŸnabfŠlle

- Teilbereich C: Nutzung des bestehenden GebŠudes

als Lagerhaus; restliche FlŠche als Zwischenlager

fŸr landwirtschaftliche Erzeugnisse

3 Eine geringfŸgige Anpassung der Abgrenzung der

Teilbereiche ist im Rahmen der Ausarbeitung der UeO

mšglich.

Nutzungsmass
4 Teilbereich A: Neben den LagerflŠchen dŸrfen

zweckgebundene eingeschossige UnterstŠnde erstellt

werden. Der Grenzabstand fŸr Hochbauten betrŠgt

3,0 m. Die Lager- und GebŠudehšhe betrŠgt max. 5,0

m, GebŠudelŠnge max. 50m. .

5 Teilbereich B: Neben den Lager- und Umschlags-

flŠchen dŸrfen zweckgebundene eingeschossige Unter-

stŠnde sowie gedeckte Lager- und Sortierbereiche er-

stellt werden. Die Lager- und GebŠudehšhe betrŠgt

5,0 m, GebŠudelŠnge max. 50m.

6 Teilbereich C: Das bestehende GebŠude darf als

Lagerhaus genutzt, unterhalten und zeitgemŠss erneu-

ert werden. Der Umschwung darf zur Zwischenlagerung

von landwirtschaftlichen Erzeugnissen genutzt werden.

GestaltungsgrundsŠtze
7 Auf allen Hauptbauten sind nur geneigte DŠcher

(Satteldach, Pultdach) zugelassen. Dachneigung: min.

a.T. 10û, max. a.T. 30û.

8 Neue Hauptbauten sind zusammenzufassen und

vorwiegend nordost-sŸdwest auszurichten.
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9 AussenrŠume wie Zufahrt- und Wegfahrt, Lager-

und ParkplŠtze sind sorgfŠltig zu gestalten.

10 Zur besseren Integration ist der Šussere Rand der

ZPP mit einer standortheimischen Hecke und BŠumen

zu begrŸnen. Bei der Gestaltung der †bergangsberei-

che ist der nordšstlichen Ansicht besondere Aufmerk-

samkeit zu schenken.

11 Die Teilbereiche A und B sind entlang des nord-

und sŸdwestlichen sowie des sŸdšstlichen Perimeters

mit einem max. 2,5 m hohen Zaun einzufassen.

12 VorbehŠltlich der umweltrechtlichen Bestimmungen

sind zur besseren Integration der Bauten und LagerflŠ-

chen ins GelŠnde die Teilbereich A und B entlang des

nord- und sŸdwestlichen Perimeters um 0,8 m bis 1,0 m

abzusenken.

Erschliessung
13 Die Erschliessung erfolgt ausschliesslich Ÿber die

bestehende Gemeindestrasse.

Besonderes
14 Alle baulichen VerŠnderungen (Bauten, Terrain,

Anlagen) erfordern die Zustimmung des kantonalen

Amtes fŸr GewŠsserschutz und Abfallwirtschaft.

Empfindlichkeitsstufe: ES III

ZPP Nr. 16

ãTaan/StengliÒ

Art. 42 

Zweck
1 Sicherstellung

- einer verdichteten †berbauung unter BerŸcksich-

tigung eines einheitlichen †berbauungsmusters,
welches sich in die Siedlung und die Landschaft

integriert

- einer harmonischen Gestaltung des neu gebil-
deten Ortsrandes Richtung Westen

- einer qualitŠtsvollen Umgebungs- und Aussen-

raumgestaltung

- einer zweckmŠssigen Erschliessung

Art der Nutzung
2 Wohnen im Sinne der Wohnzone W2.

Mass der Nutzung
3 Das Mass der Nutzung richtet sich nach den Be-

stimmungen der W2.

Zur Sicherstellung einer qualita-
tiv hochstehenden †berbauung
sollte als Grundlage fŸr das
†berbauungskonzept bzw. UeO
ein Ideenwettbewerb oder Stu-
dienauftrag durchgefŸhrt wer-
den. Die Grundlage fŸr die
DurchfŸhrung bildet die SIA-
Honorarordnung 142.
Der zusŠtzliche Planungs- und
Projektierungsaufwand, welcher
durch dieses Vorgehen ent-
steht, kann mit dem Planungs-
wert verrechnet werden.
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4 Die zulŠssige AZ betrŠgt 0,6.

GestaltungsgrundsŠtze
5 Die †berbauung erfolgt nach einem einheitlichen

†berbauungskonzept.
6 Auf eine rŸcksichtsvolle Gestaltung des †bergangs

zwischen der neuen Siedlung und der offenen Land-

schaft sowie auf die Integration der Neubauten in die

bestehende Siedlung und die Hanglage ist Wert zu

legen.

7 AussenrŠume (Wege, GŠrten, ParkplŠtze, Spiel-

und Aufenthaltsbereiche) sind zusammen mit dem

Siedlungsentwurf sorgfŠltig zu gestalten.

Erschliessung und Parkierung
8 FŸr die Parzellen 1024, 5273 und 5158 erfolgt die

Erschliessung Ÿber den Pšschenweg.

9 Die Parkierung ist soweit mšglich zusammenzufas-

sen und zu Ÿberdecken.

Energie:
10 Sofern es technisch und wirtschaftlich vertretbar ist,

wird unter Einbezug der angrenzenden GrundeigentŸ-

mer eine zentrale, sparsame sowie umweltschonende

WŠrmeversorgungsanlage errichtet und betrieben.

11 Bauvorhaben sollten wenn mšglich den MINERGIE-

Standard erfŸllen.

12 Die Ausarbeitung eines Energiekonzeptes ist er-

wŸnscht.

Empfindlichkeitsstufe: ES II

ZPP Nr. 17

ãVoremberg

OstÒ

Art. 43 

Zweck
1 Sicherstellung

- einer SiedlungsrandŸberbauung, welche sich in
die Landschaft integriert

- einer harmonischen Gestaltung des neu gebil-

deten Ortsrandes Richtung Norden

- einer qualitŠtsvollen Umgebungs- und Aussen-
raumgestaltung

- einer zweckmŠssigen Erschliessung

- der Hecke entlang der Berggasse
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Art der Nutzung
2 Wohnen im Sinne der Wohnzone W2.

Mass der Nutzung
3 Das Mass der Nutzung richtet sich nach den Be-

stimmungen der W2.

4 Unter Einhaltung der baupolizeilichen Masse der

W2 darf die Hšhe der Dachkonstruktion die max.

816.00 m.Ÿ.M. in keinem Punkt Ÿberragen.

5 Die zulŠssige AZ betrŠgt max. 0,4.

GestaltungsgrundsŠtze
6 Auf eine rŸcksichtsvolle Gestaltung des †bergangs

zwischen der neuen Siedlung und der offenen Land-

schaft sowie auf die Integration der Neubauten in die

Hang- bzw. Kuppenlage ist Wert zu legen.

7 Bei SatteldŠchern muss die Firstlinie fŸr Hauptbau-

ten Richtung Ost-West verlaufen.

8 AussenrŠume (Wege, GŠrten, ParkplŠtze, Spiel-

und Aufenthaltsbereiche) sind zusammen mit dem

Siedlungsentwurf sorgfŠltig zu gestalten.

9 Die Hecke entlang der Bergasse ist wenn mšglich

zu erhalten. Wird die Hecke durch Bauten oder Er-

schliessungsanlagen beeintrŠchtig, ist in der nŠhren

Umgebung fŸr Ersatz zu sorgen.

Erschliessung und Parkierung
10 Die Erschliessung erfolgt ab der Berggasse Ÿber

den bestehenden GŸterweg.

Empfindlichkeitsstufe: ES II

ZPP Nr. 18

ãRiedÒ

Art. 44 

Zweck
1 Sicherstellung

- der bestehend Arbeitsnutzung und des notwendi-
gen Entwicklungsspielraumes zur GewŠhrleis-

tung des Fortbestand des Gewerbebetriebes

- einer mšglichst landschaftsvertrŠglichen Einbettung

des Gewerbebetriebes

- einer zweckmŠssigen Erschliessung
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2 €nderung und Ablšsung der bestehenden †ber -

bauungsordnung UeO R ãRiedÒ und deren †berfŸhrung

in die UeO Nr. 18, welche in Kompetenz des Gemein-

derates steht.

Art der Nutzung
3 Arbeiten in Sinne der Arbeitszone A3.

Mass der Nutzung
4 Das Mass der Nutzung richtet sich nach den Be-

stimmungen der A3.

GestaltungsgrundsŠtze
5 Die Gesamtanlage ist als bauliche Einheit zu ges-

talten. Bauvolumen, Dachgestaltung, Farbgebung und

Materialwahl sind aufeinander abzustimmen. Auf eine

grelle Farbgebung ist zu verzichten.

6 Mit einer randlichen Bepflanzung (standortheimi-

sche EinzelbŠume, Hecken) ist die Integration der

Bauten und Anlagen in die Landschaft zu verbessern.

Erschliessung und Parkierung
7 Die Erschliessung erfolgt von LanzenhŠusern her

via Wagerten und Kreuz.

8 Die oberidische Parkierung ist mšglichst zusam-

menzufassen und flŠchensparend anzulegen.

Empfindlichkeitsstufe: ES III
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E Gestaltungs- und Umweltvorschriften

Baugestal-

tung

allgemein

Art. 45 
1 Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass

zusammen mit ihrer Umgebung eine gute Gesamtwir-

kung entsteht.

2 Nebenbauten haben sich gestalterisch dem Haupt-

gebŠude unterzuordnen.

3 Mit der Baueingabe sind alle Unterlagen einzurei-

chen, welche eine vollstŠndige Beurteilung der Ge-

samtwirkung erlauben.

Zur Beurteilung der Gesamtwir-
kung sind insbes. zu berŸck-
sichtigen:
-die prŠgenden Elemente und
Merkmale des Strassen-, Orts-
und Landschaftsbildes,
-Standort, Stellung, Form, Pro-
portionen und Dimensionen der
Bauten und Anlagen,
-die Gestaltung, Materialisie-
rung und Farbgebung von Fas-
saden und DŠchern,
-die Gestaltung der Umgebung,
insbesondere des Vorlandes
und der Begrenzung gegen den
šffentlichen Raum,
-die Aspekte der Sicherheit fŸr
Frauen, Kinder, alte und behin-
derte Menschen,
-die Gestaltung und Anordnung
der Erschliessungsanlagen, Ab-
stellplŠtze und EingŠnge.

GebŠude-

stellung, First-

richtung

Art. 46 
1 An HŠngen sind Bauten parallel oder rechtwinklig

zur Fallinie des Hanges zu stellen.

2 Innerhalb Ÿberbauter Gebiet haben sich Neubauten

in der Stellung und der Firstrichtung der bestehenden

Bauweise anzupassen.

3 In begrŸndeten FŠllen kann die Baupolizeibehšrde

eine andere GebŠudestellung oder Firstrichtung ges-

tatten.
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Dachform

HauptgebŠude

Art. 47 
1 FŸr HauptgebŠude sind folgende Dachformen

zugelassen:

Zone
ZulŠssige Dach-

form

min.

Nei-

gung

max.

Nei-

gung

Ausserhalb Ortsbildschutzgebiet

Satteldach 25¡ 45¡

Pultdach 5¡ 25¡

W1/W2/W3/

W4

WA2/WA3

A2/A3 ZšN

Erhz/LW

Flachdach

Innerhalb Ortsbildschutzgebiet

K, W2, WA2,

WA3, BHZ,

WeZ, ErhZ

symmetrisches
Satteldach

30¡ 42¡

Die Dachlandschaft ist fŸr das
Ortsbild von entscheidender
Bedeutung. In den besonders
empfindlichen Dorfteilen wird
deshalb an den traditionellen
Dachformen festgehalten. In-
nerhalb des Ortsbildschutzge-
bietes sind ausschliesslich
symmetrische SchrŠgdŠcher
erlaubt.

Vorbehalten bleiben die Instru-
mente zur Einordnung gemŠss
Art. 45 und Art. 57 GBR.

Dachausbau

Art. 48 
1 Der Einbau von Wohn- und ArbeitsrŠumen im

Dachraum ist auf einer Nutzungsebene zulŠssig. Eine

mšgliche zweite Nutzungsebene darf nur offenen

Wohn- und ArbeitsrŠume aufweisen.

2 Auf FlachdŠchern kann ein Attikageschoss erstellt

werden.

s. Art. 50 GBR.

Dachaufbauten

/ DachflŠchen-

fenster

Art. 49 
1 Dachaufbauten und DachflŠchenfenster sind zu-

gelassen, sofern sie gestalterisch gut in der DachflŠ-

che integriert sind.

2 Die LŠnge der Dachaufbauten, Ðeinschnitte darf

zusammen nicht mehr als 1/2 der FassadenlŠnge des

darunterliegenden Geschosses betragen.

3 Bei geschŸtzten Bauten oder erhaltenswerten

Bauten, die innerhalb eines Ortsbildschutzperime-
ters oder Bestandteil einer im Bauinventar aufge-

nommenen Baugruppe sind (sog. K-Objekte), darf

die LŠnge der Dachaufbauten, Ðeinschnitte max. 1/3

der FassadenlŠnge des darunterliegenden Geschos-

ses betragen.

DŠcher und Dachlandschaften
sind fŸr das Ortsbild sehr sensi-
bel. Es kann daher sein, dass
nur eine bestimmte Art oder
Gršsse von Fenstern eingebaut
werden kann, was wiederum
EinschrŠnkungen fŸr die Nut-
zung hat.
Energiekollektoren sind ausser-
halb des Ortsbildschutzgebietes
bewilligungsfrei und werden da-
her nicht als Dachaufbauten
angerechnet (Art. 6 BewD).
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4 DachflŠchenfenster dŸrfen eine FlŠche von 1,2 m2

(im Licht) nicht Ÿberschreiten und weisen eine hoch-

rechteckige Form auf.

5 Dachaufbauten und DachflŠchenfenster dŸrfen

nicht nŠher als 1,0 m an eine Firstlinie/Gratlinie oder

an ein NachbargebŠude heranreichen. Ausnahme: bei

Dachreitern muss zur Firstlinie kein Abstand ein-

gehalten werden.

Attikageschoss

Art. 50 
1 Auf FlachdŠchern kann Ÿber der maximalen Ge-

bŠudehšhe ein Attikageschoss von maximal 3,5 m

Hšhe erstellt werden. Dieses muss von der darunter-

liegenden Fassade allseitig um 2,0 m zurŸckversetzt

sein (Ausnahme: TreppenhŠuser, Lift, VordŠcher bis

zu jeweils einem Viertel der FassadenlŠnge).
2 Auf der Attika sind Oblichter, Lift- und andere

technische Aufbauten (z.B. Energiegewinnungsan-

lagen) gestattet.

Flachdach-

begrŸnung

Art. 51 
1 Ab einer FlŠche von 50 m2 sind FlachdŠcher zu

begrŸnen.

Abweichung

von Vorschrif-

ten zur Dach-

gestaltung

Art. 52 
1 Von den Dachgestaltungsvorschriften (Art. 47 bis

Art. 50 GBR) kann abgewichen werden, wenn die

Bauherrschaft nachweist, dass dadurch eine bessere

architektonische Gesamtwirkung erreicht wird.

2 Eine durch die Baubewilligungsbehšrde be-

stimmte Fachinstanz beurteilt die Einhaltung dieser

Voraussetzung.

Gerade bei Bauvorhaben an
oder im Umfeld von traditionel-
len Bauten kann es vorkom-
men, dass die Dachgestal-
tungsvorschriften einengend
wirken und eine bessere Ge-
samtlšsung erschweren. Die
Abweichungsmšglichkeit schafft
hier Abhilfe. Um die ObjektivitŠt
und KontinuitŠt zu gewŠhrleis-
ten, wird auf Kosten der Ge-
suchsteller eine unabhŠngige
Fachinstanz beigezogen. Als
Fachinstanz gelten die kanto-
nale Denkmalpflege, der Berner
Heimatschutz oder der Orts-
planer.
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Aussenraum-

gestaltung

Art. 53 
1 Die Umgebung von Bauten und Anlagen ist so zu

gestalten, dass sich eine gute Einordnung in Siedlung

und Landschaft ergibt.

2 Mit dem Baugesuch ist ein Aussenraumgestal-

tungsplan oder eine andere geeignete Darstellung der

AussenrŠume und deren wesentlichen Gestaltungs-

elementen einzureichen.

Wesentliche Gestaltungsele-
mente sind: Bepflanzung, Ter-
raingestaltung, Bšschungen,
StŸtzmauern, SpielflŠchen, Ver-
kehrsflŠchen, AbstellplŠtze,
HauszugŠnge, AufenthaltsflŠ-
chen, Einfriedungen, Kehricht-
sammelstellen.

TerrainverŠnde-

rungen,

StŸtzmauern,

Bšschungen

Art. 54 
1 TerrainverŠnderungen sind so zu gestalten, dass

sie sich in die bestehende Umgebung integrieren und

sich dem natŸrlichen GelŠnde anpassen.

2 Wenn es die Ortsbildsituation erfordert, kann die

Baubewilligungsbehšrde bezŸglich Gestaltung und

Staffelung der StŸtzmauern oder Bšschungen Aufla-

gen formulieren.

FŸr die Integration eines Bau-
vorhabens in das Orts- und
Landschaftsbild ist die Ausges-
taltung der StŸtzmauern und
Bšschungen von entscheiden-
der Bedeutung.

Reklame

Art. 55 
1 Reklamen sind so anzuordnen und zu gestalten,

dass sie das Strassen-, Orts- und Landschaftsbild

sowie die Verkehrssicherheit nicht beeintrŠchtigen.

2 Plakatanschlagestellen sind ausschliesslich auf

Verkehrsachsen und publikumsattraktive Bereiche zu

beschrŠnken.

3 Der Gemeinderat kann weitergehende Vorschrif-

ten und Richtlinien zum Standort und zur Gestaltung

von Plakatanschlagestellen erlassen.

Der Artikel dient als Grundlage
fŸr die Regelung von Reklamen
und Plakaten als ErgŠnzung zur
eidg. Signalisationsverordnung.

Im weiteren muss die Veror-
dung Ÿber Aussen- und Stras-
senreklammen (VASR) beach-
tet werden.

Energie

Art. 56 
1 Die Gemeinde kann Vorschriften sowie Energie-

konzepte, Weisungen und Richtlinien fŸr den sorgsa-

men Umgang mit den Energieressourcen erlassen.

2 Bei der Erstellung von Bauten und Anlagen ist auf

eine sparsame und umweltschonende Energiever-

wendung zu achten.

3 Bei gršsseren Bauvorhaben ist die Ausarbeitung

eines Energiekonzeptes erwŸnscht. Der Beizug einer

Energiefachstelle wird empfohlen.

4 Wo es technisch und wirtschaftlich vertretbar ist,

kšnnen zentrale WŠrmeversorgungsanlagen und die

Verwendung oder der Anschluss bestimmter Energie-

arten vorgeschrieben werden.

Anzustreben sind:
- die Verwendung erneuerbarer

Energiequellen wie Holz,
Sonnenenergie und Umge-
bungswŠrme

- die gemeinsame Erstellung
von Heizanlagen

- Massnahmen zur Minderung
des Energieverbrauchs

Siehe auch Art. 13 Energiege-
setz EnG.



Gemeinde Wahlern Gemeindebaureglement, Genehmigung August 2009 37

Marginalie Artikel, Inhalt Kommentar

F Schutzvorschriften

Ortsbildschutz-

gebiet

Art. 57 
1 Das Ortsbildschutzgebiet bezweckt die Erhaltung,

Gestaltung und behutsame Erneuerung der fŸr das

Ortsbild prŠgenden Elemente und Merkmale.

2 Ortsbildschutzgebiete umfassen schutzwŸrdige

Baugruppen und deren zugehšrige Umgebung. Inner-

halb von Ortsbildschutzgebieten haben sich alle bauli-

chen Massnahmen bezŸglich Stellung, Volumen und

Gestaltung (Fassade, Dach, AussenrŠume, Materiali-

sierung etc.) ins jeweilige Ortsbild einzufŸgen.

3 Zur besseren Wahrnehmung der Interessen des

Ortsbildschutzes, insbesondere der Strassenraum-

gestaltung, kann von den in Art. 16 bis Art. 24 festge-

legten BauabstŠnden abgewichen werden.

4 Bei Bauvorhaben sind der frŸhzeitige Beizug der

Fachstelle und das Einreichen einer Voranfrage emp-

fohlen.

5 Zur Beurteilung von Bauvorhaben kann die Bau-

bewilligungsbehšrde eine unabhŠngige Fachinstanz

(kant. Denkmalpflege, Berner Heimatschutz, Ortspla-

ner) beiziehen.

FŸr das Ortsbild prŠgend sind
insbesondere
- die strassenraum- und platzbil-

dende Stellung und Abfolge der

Bauten
- schŸtzenswerte und erhaltens-

werte Bauten
-  die charakteristischen VorplŠt-

ze, HofrŠume  und Gartenberei-

che

- die harmonische und weitge-

hend intakte Dachlandschaft

- die Ÿberlieferten Elemente dšrfli-

cher Kultur wie z.B. Speicher,

VorplŠtze, Brunnen, BodenbelŠ-

ge, BaumbestŠnde.

-  in der Kernzone die Nutzungs-

mischung mit Ladenlokalen im

Erdgeschoss.

BaudenkmŠler

Art. 58 
1 Das von der kantonalen Fachstelle erstellte und in

Kraft gesetzte behšrdenverbindliche  Bauinventar

bezeichnet die schŸtzens- und erhaltenswerten Bau-

denkmŠler.

2 Die Massnahmen zu ihrem Schutz und ihrer Er-

haltung regelt das kantonale Recht.

3 Betreffen Planungen und Bewilligungsverfahren

- schŸtzenswerte BaudenkmŠler oder

- erhaltenswerte BaudenkmŠler, die innerhalb ei-

nes Ortsbildschutzperimeters oder Bestandteil
einer im Bauinventar aufgenommenen Bau-

gruppe sind,

ist die kantonale Denkmalpflege in jedem Fall in
das Verfahren einzubeziehen.

Das Bauinventar kann auf der
Gemeindeverwaltung eingese-
hen werden. Es erklŠrt und
kommentiert die SchutzwŸrdig-
keit der einzelnen Bauten und
deren Umgebung gemŠss kan-
tonaler Baugesetzgebung.

SchŸtzenswerte Bauten sollen auf-

grund ihres besonderen Wertes

(DenkmŠler) fŸr die Zukunft be-

wahrt werden. Erhaltenswerte

Bauten sollen wegen ihrer anspre-

chenden und charakteristischen

Eigenschaften geschont werden.

Bauliche und nutzungsmŠssige

VerŠnderungen sind mšglich, so-

fern der Schutzzweck nicht beein-

trŠchtigt wird.

Im Umgang mit schŸtzenswerten

BaudenkmŠlern und erhaltenswer-

ten BaudenkmŠler, die innerhalb

eines Ortsbildschutzperimeters

 oder Bestandteil einer im 

Bauinventar aufgenommenen Bau-

gruppe sind (sog. K-Objekte), emp-

fiehlt es sich, frŸhzeitig mit der Ge-

meindeverwaltung bzw. der kanto-
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ten BaudenkmŠler, die innerhalb

eines Ortsbildschutzperimeters

 oder Bestandteil einer im 

Bauinventar aufgenommenen Bau-

gruppe sind (sog. K-Objekte), emp-

fiehlt es sich, frŸhzeitig mit der Ge-

meindeverwaltung bzw. der kanto-

nalen Denkmalpflege Kontakt auf-

zunehmen, um die Mšglichkeiten

und EinschrŠnkungen abzuklŠren,

die mit diesen Objekten verbunden

sind.

ArchŠologi-

sches Schutz-

gebiet, Boden-

funde

Art. 59 
1 Die archŠologischen Schutzgebiete bezwecken

die Erhaltung oder die wissenschaftliche Untersu-

chung und Dokumentation der archŠologischen StŠt-

ten, Fundstellen und Ruinen.

2 Betreffen Planungen und Baubewilligungsverfah-

ren archŠologische Schutzgebiete, so ist der ArchŠo-

logische Dienst des Kantons Bern in jedem Fall in das

Verfahren einzubeziehen.

Treten archŠologische Funde
zutage, so sind die Arbeiten un-
verzŸglich einzustellen und die
Baubewilligungsbehšrde und
der ArchŠologische Dienst des
Kantons Bern zur Sicherstellung
der wissenschaftlichen Doku-
mentation zu benachrichtigen
(Art. 10f. BauG).

Bauen in Ge-

fahrengebieten

Art. 60 
1 Wer in einem Gefahrengebiet baut, hat im Bauge-

such darzulegen, dass er die erforderlichen Mass-

nahmen zur Gefahrenbehebung und Schadenminimie-

rung getroffen hat.

2 Es wird empfohlen, frŸhzeitig eine Voranfrage

einzureichen.

3 Bei Baugesuchen in Gebieten mit erheblicher oder

mittlerer GefŠhrdung oder mit nicht bestimmter Gefah-

renstufe zieht die Baubewilligungsbehšrde die kanto-

nale Fachstelle bei.

Gefahrengebiete und Gefah-
renhinweise (nicht bestimmte
Gefahrenstufe) sind im Zonen-
plan Naturgefahren (Teil Nord
und Teil SŸd) eingetragen.

Gefahrengebiet

- mit erhebli-

cher GefŠhr-

dung (rotes

Gefahrenge-

biet)

Art. 61 
1 Im Gefahrengebiet mit erheblicher GefŠhrdung

dŸrfen keine Bauten und Anlagen, die dem Aufenthalt

von Mensch oder Tier dienen, neu errichtet oder er-

weitert werden. Andere Bauten und Anlagen sind nur

zugelassen, wenn sie auf eine Lage im Gefahrenge-

biet angewiesen sind, und zudem Menschen, Tiere

sowie erhebliche Sachwerte nicht gefŠhrdet sind. Um-

bauten und ZweckŠnderungen sind nur gestattet,

wenn dadurch das Schadenrisiko vermindert wird.

Personen sind sowohl innerhalb
als auch ausserhalb von Ge-
bŠuden gefŠhrdet. Mit der plštz-
lichen Zerstšrung von GebŠu-
den ist zu rechnen oder die Er-
eignisse treten in schwŠcherem
Ausmass, dafŸr mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit auf.
Wichtige Kriterien fŸr die Beur-
teilung des Schadenrisikos sind
z.B. der gefŠhrdete Personen-
kreis innerhalb und ausserhalb
der GebŠude sowie die Sicher-
heitsmassnahmen.
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der GebŠude sowie die Sicher-
heitsmassnahmen.

- mit mittlerer

GefŠhrdung

(blaues Gefah-

rengebiet)

2 Im Gefahrengebiet mit mittlerer GefŠhrdung sind

Bauten nur zugelassen, wenn mit Massnahmen zur

Gefahrenbehebung sichergestellt ist, dass Menschen,

Tiere und erhebliche Sachwerte nicht gefŠhrdet sind.

Personen sind innerhalb von
GebŠuden kaum gefŠhrdet, je-
doch ausserhalb davon. Mit
SchŠden an GebŠuden ist zu
rechnen, jedoch sind plštzliche
GebŠudezerstšrungen nicht zu
erwarten, falls geeignete Mass-
nahmen getroffen werden.
Die Sicherheit von Personen ist
sowohl innerhalb wie ausser-
halb der GebŠude zu berŸck-
sichtigen.

- mit geringer

GefŠhrdung

(gelbes Gefah-

rengebiet)

3 Im Gefahrengebiet mit geringer GefŠhrdung wird

der Baugesuchsteller im Baubewilligungsverfahren

auf die Gefahr aufmerksam gemacht. FŸr sensible

Bauten gelten die Bestimmungen von Art. 61 Abs. 2

sinngemŠss.

Personen sind kaum gefŠhrdet.
An der GebŠudehŸlle sind ge-
ringe SchŠden mšglich, und im
Innern von GebŠuden kšnnen
bei Hochwasser sogar erhebli-
che SachschŠden auftreten.
Sensible Bauten sind:

ÐGebŠude und Anlagen, in denen
sich besonders viele Personen auf-
halten, die schwer zu evakuieren
sind (wie SpitŠler, Heime, Schulen)
oder die besonderen Risiken aus-
gesetzt sind (z.B. CampingplŠtze),

ÐGebŠude und Anlagen, an denen
bereits geringe Einwirkungen gros-
se SchŠden zur Folge haben (wie
Schalt- und Telefonzentralen,
Steuerungs- und Computeranla-
gen, Trinkwasserversorgungen,
KlŠranlagen),

ÐGebŠude und Anlagen, an denen
grosse FolgeschŠden auftreten
kšnnen (wie Deponien, Lagerein-
richtungen oder ProduktionsstŠtten
mit BestŠnden an gefŠhrlichen
Stoffen)

- mit nicht be-

stimmter Gefah-

renstufe

4 In Gefahrengebieten mit nicht bestimmter Gefah-

renstufe ist diese spŠtestens im Rahmen des Baube-

willigungsverfahrens zu bestimmen.
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G Pflege der Kulturlandschaft

EinzelbŠume,

Baumgruppen,

Alleen

Art. 62 
1 Die im Zonenplan Landschaft eingezeichneten

EinzelbŠume, Baumgruppen und -reihen, sind aus

landschaftsŠsthetischen und škologischen GrŸnden

geschŸtzt.

2 FŠllungen kšnnen durch den Gemeinderat bewil-

ligt werden, wenn das šffentliche Interesse dagegen

nicht Ÿberwiegt oder wenn die geschŸtzten BŠume fŸr

Mensch, Tier und Eigentum eine GefŠhrdung darstel-

len.

3 GeschŸtzte BŠume, welche gefŠllt werden oder

absterben, sind an derselben Stelle oder in unmittel-

barer NŠhe durch gleichwertige standortheimische

Arten zu ersetzen.

4 Die Gemeinde fšrdert und unterstŸtzt Massnah-

men fŸr Unterhalt und Pflege der im Zonenplan Land-

schaft eingezeichneten, geschŸtzten BŠume.

Die entsprechend bezeichneten
Objekte prŠgen das Orts- und
Landschaftsbild innerhalb und
ausserhalb des Siedlungsge-
bietes und dienen dem škologi-
schen Ausgleich.

Landschafts-

schongebiet

Art. 63 
1 Die im Zonenplan Landschaft bezeichneten Land-

schaftsschongebiete bezwecken die Erhaltung von

Gebieten besonderer Eigenart, Schšnheit und beson-

derem Erholungswert.

2 EinzelbŠume, Baumgruppen und -reihen, Alleen

sind aus landschaftsŠsthetischen und škologischen

GrŸnden zu erhalten. AbgŠnge sind an derselben

Stelle oder in unmittelbarer NŠhe durch gleichwertige

standortheimische Arten zu ersetzen.

3 Nicht zulŠssig sind Aufforstungen und Baum-

schulen.

4 Neubauten haben sich gut ins Landschaftsbild

einzufŸgen. Zur Beurteilung von Baugesuchen zieht

die Baubewilligungsbehšrde eine unabhŠngige Fach-

instanz bei.

Vgl. Art. 9, 10 und 86 BauG.
Schutzzweck ist die Land-
schaftsŠsthetik, die Schšnheit
und Eigenart wird u.a. geprŠgt
durch die Topografie und durch
empfindliche Landschaftsele-
mente wie EinzelbŠume und
Baumgruppen.

Allenfalls kšnnen Richtlinien fŸr
das Bauen ausserhalb der Bau-
zone eine schonende Entwick-
lung (landwirtschaftliche Bau-
ten) sichern.
Auf Kosten der Gesuchsteller
kann eine unabhŠngige Fachin-
stanz beigezogen werden. Als
Fachinstanz gelten die kanto-
nale Denkmalpflege, der Berni-
sche Heimatschutz oder der
Ortsplaner.
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Landschafts-

schutzgebiete

Art. 64 
1 Die im Zonenplan Landschaft bezeichneten Land-

schaftsschutzgebiete bezwecken die ungeschmŠlerte

Erhaltung von besonders wertvollen und empfindli-

chen Landschaften.

2 Bauten, Anlagen und andere bauliche Massnah-

men sind nicht zugelassen sofern sie nicht im Zu-

sammenhang mit Schutzmassnahmen (Hochwasser)

oder dem Erhalt historischer Elemente (MŸhlen, Badi,

StreuehŸtten) stehen.

3 TŠtigkeiten und Nutzungen, welche den Schutz-

zweck gefŠhrden oder beeintrŠchtigen, sind untersagt.

Vgl. Art. 18 und 18b NHG; Art.

16, 19 Abs. 2 und 20ff. NSchG,

Art. 15Ð18 NSchV sowie Art. 10

und 86 BauG. Schutzzweck ist

die ungeschmŠlerte Erhaltung

des Landschaftsbildes, der kul-

turhistorischen Werte sowie der

škologisch wertvollen Lebens-

rŠume. (Dorfbach, Unt. Wah-

lern)

LebensrŠume

Art. 65 
1 FŸr die im Zonenplan Landschaft bezeichneten

LebensrŠume gelten folgende Schutzziele und Vor-

schriften (Art. 66 bis Fehler! Verweisquelle konnte

nicht gefunden werden. GBR):

Amphibien-

laichgebiete

Art. 66 
1 Amphibienlaichgebiete sind geschŸtzt. Sie dienen

als wichtige StŸtzpunkte fŸr die Erhaltung bedrohter

Amphibienarten.

2 Untersagt sind VerŠnderungen im Bereich des

Lebensraumes, des Wasserhaushaltes, das Ausbrin-

gen von Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden und DŸn-

gemitteln.

Reptilienstand-

orte

Art. 67 
1 Reptilienstandorte sind zu erhalten, aufzuwerten

und vor Stšrung zu schŸtzen. Sie dienen als wichtige

StŸtzpunkte fŸr die Erhaltung bedrohter Reptilienar-

ten.

2 Untersagt sind VerŠnderungen im Bereich des

Lebensraumes und das Ausbringen von Pflanzen-

schutzmitteln, Herbiziden und DŸngemitteln.

3 Die Sicherung sowie die Pflege- und Aufwertungs-

massnahmen der Reptilienstandorte sind durch die

Gemeinde mit den GrundeigentŸmern im Rahmen von

BewirtschaftungsvertrŠgen zu regeln.
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Fšrdermass-

nahmen

Art. 68 
1 Die Gemeinde fšrdert und unterstŸtzt Massnah-

men zur Erhaltung und Aufwertung der Landschaft

(Anlage von BŠumen, Baumgruppen, Hecken, Obst-

gŠrten und dergleichen).

2 Sie speist eine Spezialfinanzierung mit jŠhrlichen

BeitrŠgen, hšchstens bis zu einem Gesamtbetrag von

Fr. 20'000.-.

Weitere Fšrderungsmassnah-
men vgl. Art. 13 ff. NHG;
Art. 4 ff. NHV; Art. 22 ff. NSchG;
LKV; …QV.
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H Schlussbestimmungen

Planungs-

ausgleich

Art. 69 
1 ErwŠchst einem GrundeigentŸmer durch eine

Planungsmassnahme ein Vorteil, nimmt die Gemein-

de mit dem GrundeigentŸmer vor Erlass der Mass-

nahme Verhandlungen auf, um diesen zu verpflichten,

einen angemessenen Anteil dieses Planungsmehr-

wertes zur VerfŸgung zu stellen.

2 Als Grundlage fŸr die Bemessung des Planungs-

mehrwertes erlŠsst der Gemeinderat eine entspre-

chende Richtlinie.

Mit dem Planungsausgleich
leisten die GrundeigentŸmer
einen Beitrag an die der Ge-
meinde entstehenden Kosten
fŸr Erschliessung und Infra-
struktur. Der entsprechende
Vertrag ist Voraussetzung fŸr
die Planungsmassnahme.

Widerhandlung

Art. 70 
1 Widerhandlung gegen die baurechtliche Grund-

ordnung, gegen die Ÿbrigen Gemeindebauvorschriften

und die gestŸtzt darauf erlassenen VerfŸgungen wer-

den nach den Strafbestimmungen der Baugesetzge-

bung geahndet.

2 Verstšsse gegen die baurechtliche Grundord-

nung, gegen die Ÿbrigen Gemeindebauvorschriften

und die gestŸtzt darauf erlassenen VerfŸgungen, wel-

che nicht der Strafdrohung der Baugesetzgebung

unterstehen, werden mit Bussen bis zu Fr. 5'000.-

bestraft.

Inkrafttreten,

Aufhebung be-

stehender Vor-

schriften

Art. 71 
1 Die Baurechtliche Grundordung besteht aus

- Zonenplan Siedlung (Teile Nord und SŸd)

- Zonenplan Landschaft (Teile Nord und SŸd)

- Zonenplan Naturgefahren (Teile Nord und

  SŸd)

- Baureglement (GBR)

und tritt mit der Genehmigung durch das Amt fŸr Ge-

meinden und Raumordnung in Kraft.

2  Mit dem Inkrafttreten der baurechtlichen Grund-

ordnung werden aufgehoben:

- Baureglement der Gemeinde vom 01.09.1995

- Zonenplan 1 ãLanzenhŠusern - SchwarzenburgÒ

vom 01.09.1995

- Zonenplan 2 ãAussenbezirkeÒ vom 01.09.1995

- Schutzzoneplan 1 ãNatur - LandschaftÒ Teile Nord,

Mitte, SŸd vom 01.09.1995

Inkrafttreten, Aufhebung beste-
hender Vorschriften
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Marginalie Artikel, Inhalt Kommentar

- Schutzzoneplan 2 ãHistorische Bauten und Anla-

genÒ vom 01.09.1995

- UeO C, ãLeimernÒ vom 14.10.1982

- UeO N, ãWagertenÒ vom 02.05.1975
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I Genehmigungsvermerke

Mitwirkung vom 13. Juni bis 15. Juli 2007

VorprŸfung vom 17. April 2008

1. Auflage:

 - Publikation im Amtsblatt vom 14. Mai 2008

 - Publikation im Amtsanzeiger vom 8. und 15. Mai 2008

 - …ffentliche Auflage vom 9. Mai bis am 9. Juni 2008

 - Einspracheverhandlung am 10. und 11. Juli 2008

 - Erledigte Einsprachen:   keine

 - Unerledigte Einsprachen: 11

 - Rechtsverwahrungen:        1

2. Auflage:

 - Publikation im Amtsblatt vom 27.Mai 2009

 - Publikation im Amtsanzeiger vom 28. Mai und 4. Juni 2009

 - …ffentliche Auflage vom 28. Mai bis am 29. Juni 2009

 - Einspracheverhandlung   keine

 - Erledigte Einsprachen:   keine

 - Unerledigte Einsprachen:  4

 - Rechtsverwahrungen:        1

Beschlossen durch den Gemeinderat Wahlern am 13. Oktober 2008

Beschlossen durch die Einwohnergemeinde Wahlern am 8. Dezember 2008

Namens der Einwohnergemeinde:

Der Gemeindeversammlungsleiter Die SekretŠrin

................................... ..................................

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Schwarzenburg, ..............................

Die Gemeindeschreiberin .................................

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung am ...................
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Anhang I Messweisen der baupolizeilichen Masse

Kleiner Grenz-

abstand kGA

Art. 1 
1 Der kleine Grenzabstand gilt fŸr die

Schmalseiten und die beschattete LŠngsseite

eines GebŠudes. FŸr GebŠude ohne Wohn-

und ArbeitsrŠume gilt er fŸr alle GebŠudesei-

ten.
2 

 Der kleine Grenzabstand bezeichnet die

kŸrzeste waagrechte Entfernung der Fassa-

de von der GrundstŸcksgrenze.

Grosser Grenz-

abstand gGA

Art. 2 
1 Der grosse Grenzabstand gilt fŸr die be-

sonnte LŠngsseite des GebŠudes. Kann diese

nicht eindeutig ermittelt werden, so bestimmt

die Baupolizeibehšrde die Anordnung der

GrenzabstŠnde.
2 Der grosse Grenzabstand wird recht-

winklig zur besonnten LŠngsseite gemessen.

MehrlŠngen-

zuschlag

Art. 3 
1 Der MehrlŠngenzuschlag (MLZ) wird recht-

winklig zur Fassade gemessen.
2 Unbewohnte An- und Nebenbauten wer-

den nicht mitgerechnet

Grenzabstand

von Bauten mit

gestaffeltem

Grundriss

Art. 4 
1 Der grosse Grenzabstand einer im Grund-

riss gestaffelten GebŠudeseite wird von der

mittleren Abstandslinie aus gemessen.
2 Die mittlere Abstandslinie ist parallel zur

massgebenden GrundstŸcksgrenze zu zie-

hen, und zwar derart, dass Ÿber die Linie

vorspringende GrundrissflŠchen (A) flŠchen-

gleich mit der hinter der Linie liegenden

GrundrissrŸcksprŸngen (B) sind.

3 Der kleine Grenzabstand darf in keinem

Fall durch einzelne GebŠudeteile unter-

schritten werden.
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Vorspringende

Bauteile im

Grenzabstand

Art. 5 
1 Vorspringende Bauteile wie Balkone, Vor-

dŠcher, Vortreppen, Erker ragen aus der Fas-

sade heraus und nehmen gesamthaft maximal

50% der FassadenlŠnge ein.
2 Vorspringende Bauteile dŸrfen maximal

2,0 m in den Grenzabstand hineinragen.

GebŠudehšhe

GH

Art. 6 
1 Die GebŠudehšhe wird in jeder Fassaden-

mitte gemessen und zwar vom gewachsenen

Boden bis zur Schnittlinie der Fassadenflucht

mit der Oberkante des Dachsparrens, bei

FlachdŠchern bis oberkant offene oder ge-

schlossene BrŸstung.
2 Liegt das fertige Terrain unter dem ge-

wachsenen Terrain, so wird die GebŠudehš-

he vom fertigen Terrain gemessen.

3 Giebelfelder und Abgrabungen fŸr

HauseingŠnge und Garagenzufahrten, deren

Breite nicht mehr als 5,0 m betrŠgt, werden

nicht angerechnet.

Mehrhšhe bei

Bauten am

Hang

Art. 7 
1 Bei Bauten am Hang ist mit Ausnahme der

bergseitigen Fassade Ÿberall eine Mehrhšhe

von von 1,0 m gestattet.
2 Als Hang gilt eine Neigung des gewach-

senen Bodens, die in der Falllinie gemessen

innerhalb des GebŠudegrundrisses wenigs-

tens 10% betrŠgt.

BalkonlŠnge
!  50%
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GebŠudehšhe

bei gestaffelten

GebŠuden

Art. 8 
1 Bei GebŠuden, die in der Hšhe gestaffelt

sind, und bei Bauten, die im Grundriss gestaf-

felt sind, ist die GebŠudehšhe fŸr jeden dieser

GebŠudeteile gesondert zu messen.
2 Als Staffelung gilt eine Hšhendifferenz

oder ein FassadenrŸcksprung von mindes-

tens 1,5 m.

Geschosszahl

GZ

Art. 9 
1 Als Geschosse zŠhlen das Erdgeschoss

und die Obergeschosse.
2 Der Keller zŠhlt als Geschoss, wenn er

im Mittel aller Fassaden bis oberkant Erdge-

schossboden gemessen, den fertigen Boden

um mehr als 1,3 m Ÿberragt. Abgrabungen

fŸr HauseingŠnge und Garagenzufahrten,

deren Breite nicht mehr als 5,0 m betrŠgt,

werden nicht angerechnet.

3 Der Dachstock zŠhlt als Geschoss, wenn

die Kniewandhšhe, gemessen in der Fassa-

denflucht von oberkant fertigem Dachge-

schossfussboden bis oberkant Dachsparren,

1,4 m

Ÿbersteigt.

A+B+C+D

GebŠudeumfang
"  1.3 m
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GebŠudelŠnge

GL

Art. 10 
1 Die GebŠudelŠnge bezeichnet die Ge-

samtlŠnge eines GebŠudes oder einer GebŠu-

degruppe ohne unbewohnte An- und Neben-

bauten.
2 Bei GebŠuden mit unregelmŠssigen

Grundrissen ist die GesamtlŠnge am flŠ-

chenmŠssig kleinsten umschriebenen

Rechteck zu messen.

GewŠsserab-

stand

Art. 11 
1 Der GewŠsserabstand wird vom Bš-

schungsfuss (Mittelwasserlinie) gemessen.

GrŸnflŠchen-

ziffer

Art. 12 
1 Die GrŸnflŠchenziffer ist das VerhŠltnis der

anrechenbaren GrŸnflŠche zur anrechenbaren

LandflŠche. Als anrechenbare GrŸnflŠchen

gelten natŸrliche und/oder bepflanzte Boden-

flŠchen eines GrundstŸckes. BegrŸnte, was-

serdurchlŠssige AbstellflŠchen fŸr Fahrzeuge

werden zu 50% angerechnet. BegrŸnte Dach-

flŠchen werden zu 20% angerechnet.
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Anhang II Sachregister

Das Sachregister hat nur orientierenden Charakter. Darin fehlende Hinweise

entbinden nicht von der Kenntnis und Einhaltung der Vorschriften.

Abkürzungen

BauG Kantonales Baugesetz vom 9.6.1985

BauV Kantonale Bauverordnung vom 6.3.1985

BewD Kantonales Baubewilligungsdekret vom 22.3.1994

EGzZG

B

Kantonales EinfŸhrungsgesetz zum ZGB vom 28.5.1911

EnG Kantonales Energiegesetz vom 14.5.1981

GBR Gemeindebaureglement

GBV Gemeindebauverordnung

KEnV Kantonale Energieverordnung vom 13.1.2003

KWaG Kantonales Waldgesetz vom 5.5.1997

KWaV Kantonale Waldverordnung vom 29.10.1997

LSV Eidgenšssische LŠrmschutzverordnung vom 15.12.1986

NHG Bundesgesetz Ÿber den Natur- und Heimatschutz vom 1. 7. 1966

NSchG Kantonales Naturschutzgesetz vom 15.9.1992

NSchV Kantonale Naturschutzverordnung vom 10.11.1993

RPG Eidgenšssisches Raumplanungsgesetz vom 22.6.1979

SG Kantonales Strassengesetz vom 4. Juni 2008

StoV Eidgenšssische Stoffverordnung vom 9.6.1985

WaG Eidgenšssisches Waldgesetz vom 4.10.1991

WBG Kantonales Wasserbaugesetz vom 14.2.1989

Bezugsquellen

Erlasse der Gemeinde Gemeindeverwaltung Wahlern

Erlasse des Kantons Bern Staatskanzlei Bern oder www.sta.be.ch/belex

Erlasse des Bundes Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale EDMZ

Bern oder www.admin.ch/ch/d/sr/sr
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Stichwortverzeichnis

Gemeinde Kanton Bund

AbstellplŠtze fŸr Fahrzeuge 49 ff. BauV

Altlasten-VerdachtsflŠche Kataster

Amphibienlaichgebiet

An- und Nebenbauten 17 GBR

Arbeitszone 5 / 3 GBR

ArchŠologisches Schutzgebiet 59 GBR

Attikageschoss 50 GBR

Aussenraumgestaltung 53 GBR

AusnŸtzungsziffer 93 BauV

Baubewilligungspflicht 4 BewD

BaudenkmŠler 85 GBR,

Bauinventar

Bauernhofzone 10 GBR

Baugestaltung 45 GBR

Baugesuch 10 ff. BewD

BŠume /Baumgruppen

Bauzonen 2 - 15 GBR

Bauweise, annŠhernd ge-

schlossen

22 GBR

Behinderte (BerŸcksichti-

gung bei Bauvorhaben)

22, 23 BauG

85-88 BauV
Bewilligungsfreie Bauvorha-
ben

5 BewD

Dachaufbauten 49 GBR

Dachausbau 48 GBR

Dachform 47 GBR

Dachgestaltung 52 GBR

Empfindlichkeitsstufe 2 Ð 13 GBR 43 ff. LSV

Energie 56 GBR EnG, KEnV

Energiekollektoren 6 BewD
Erhaltenswerte Baute 58 GBR,

Bauinventar
10a-10c BauG

Erhaltungszone 6 GBR

ErschliessungsgrundsŠtze 7 BauG

FahrradabstellplŠtze 54a BauV

Firstrichtung 46 GBR

FlachdachbegrŸnung 51 GBR

FliessgewŠsser

Fšrdermassnahmen Land-

schaft

GebŠudeabstand 21 GBR
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Gemeinde Kanton Bund

GebŠudehšhe 16 GBR, An-

hang I

GebŠudelŠnge 16 GBR,

Anhang I

Geltungsbereich 1 GBR

Geschosszahl 16 GBR,

Anhang I

GewŠsser, Ufervegetation 12,17 NSchV AnhŠnge

4.3, 4,5 StoV

GewŠsserabstand 24 GBR,

Anhang I

11 BauG, 48

WBG

Grenzabstand 17 - 20 GBR, An-

hang I

Grundwasserschutzzone Schutzzonen-

plŠne und Reg-

lemente

GrŸnzone 9 GBR 79 BauG

Hecke 27-28

NSchG,

16 NSchV

AnhŠnge

4.3, 4,5 StoV

Kernzone 4 GBR

Landschaftsschutzgebiet 64 GBR

Landschaftsschongebiet 63 GBR

Landwirtschaftszone 11 GBR 80 ff. BauG 16 ff. RPG,

24 ff. RPG

LebensrŠume 65 GBR

Mehrhšhe 16 GBR, An-

hang I

Nachbarrecht, privates 79 ff.

EGzZGB

NŠherbaurecht 21 GBR

Naturgefahren 60 / 61 GBR

Ortsbildschutzgebiet 57 GBR

ParkplŠtze 49-56 BauV

Pflanzabstand Anhang IV 79 ff.

EGzZGB,

73 SBG

Planungsausgleich 69 GBR 142 BauG

Raumhšhe und -gršsse 67 BauV

Reklame 55 GBR

Reptilienstandorte 67 GBR
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Gemeinde Kanton Bund

SchŸtzenswerte Baute 58 GBR,

Bauinventar

10a-10c

BauG

SpielplŠtze und -felder 15 BauG,

42-48 BauV

Strafen 70 GBR 50-52

BauG,

108 BauV

Strassenabstand 80 SG

TerrainverŠnderung 54 GBR

Trockenstandorte Art. 22

NSchG

Anhang III

NSchV

Art. 18 NHG

†berbauungsord nung 25 / 26 GBR,

†berbauungs-

ordnungen

Ufervegetation 24 GBR Art. 18 u. 21

NHG

Unterirdische Bauten 18 GBR

Wald KWaG WaG

Waldabstand 25

KWaG,

34 KWaV

10 WaG

Weilerzone 12 GBR

Wohn- und Arbeitszone 3 / 16 GBR

Wohnzone 2 / 16 GBR 90 BauV

Zone fŸr Bahnbauten und -

Anlagen

8 GBR

Zone fŸr šffentliche Nutzungen 7 GBR
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Gestaltungsgrundsätze Weilerzone „landwirtschaftlicher Bautyp“ (Bauern-
haus, Stöckli, Speicher)

Beim Umbau/Erweiterung einer landwirtschaftlichen Wohnbaute mit einer landwirtschaftsfremden Wohnnutzung
muss die bauliche Grundstruktur und die Šussere Erscheinung des GebŠudes im Wesentlichen unverŠndert blei-
ben. Ein Abbruch und Wiederaufbau ist ausgeschlossen.

Man darf dem GebŠude zwar anmerken, dass es anders als ursprŸnglich genutzt wird, der Charakter und die
IdentitŠt mŸssen beim Umbau jedoch gewahrt bleiben. Neubauartige VerŠnderungen sind ausgeschlossen. Die
bauliche Grundstruktur besteht aus den Fundamenten, den tragenden WŠnden, Bšden und Decken sowie der
Dachkonstruktion. Die Šussere Erscheinung wird geprŠgt durch die drei Elemente Dach, Fassaden und Umge-
bung.

FŸr den Umbau von schŸtzenswerten und erhaltenswerten Objekten gelten zusŠtzlich die denkmalrechtlichen
Bestimmungen. Bei K-Objekten, d.h. bei allen schŸtzenswerten und den erhaltenswerten Bauten, die in einer
Baugruppe oder in einem Ortsbildschutzperimeter liegen, ist die Denkmalpflege des Kantons Bern frŸhzeitig in
die Planung mit einzubeziehen.

1. Dachgestaltung

zulŠssig sind z.B.
¥ Sanierung, allenfalls VerstŠrkung der Dachkonstruktion.
¥ Korrektur stšrender Bauteile.
¥ Neueindeckung (inkl. Unterdach).
¥ Belichtung Dachraum: 1. PrioritŠt: Dem Objekt angepasste Fassadenbefensterung; 2. PrioritŠt: HŠuser mit

normal grosser DachflŠche: Je ein horizontales Lichtband (maximal drei Ziegel hoch) pro Hauptdachseite von
2.4 m2, oder bis zu drei regelmŠssig und auf einer Linie angeordnete DachflŠchenfenster (DFF) pro Haupt-
dachseite, maximale Gršsse 66 x 118 cm oder 78 x 98 cm; HŠuser mit grosser DachflŠche: Bis zu drei hori-
zontal und auf einer Linie angeordnete LichtbŠnder pro Hauptdachseite (maximal drei Ziegel hoch), maximale
Abmessung 4,4 m2, oder bis zu vier regelmŠssig und auf einer Linie angeordnete DFF pro Hauptdachseite,
maximale Gršsse 78 x 140 cm. Wenn zusŠzliche Belichtungsmšglichkeiten in der DachflŠche vorhanden sind,
gilt die entsprechende Dachseite als Haus mit normaler DachflŠche.

¥ Belichtung Vordachbereich: Lichtplatten (dachbŸndig) bzw. Glasziegel im Traufbereich: Maximal drei Ziegel
hoch; LŠnge des mšglichst durchgehenden Lichtbandes analog den Fenstern, denen das Licht zugefŸhrt wird.
Gehrschild, bis zu Viertelwalm: Keine Glasplatten mšglich.

¥ Auf den Bautyp und der šrtlichen Begebenheit abgestimmte Dachaufbauten, die sich der DachflŠche unterord-
nen.

unzulŠssig sind z.B.
¥ Wesentliche Eingriffe in die Dachkonstruktion wie Dacheinschnitte und grosse Dachaufbauten (Volumener-

weiterungen, stšrende Dachgestaltung).
¥ KŸrzung oder VerlŠngerung der DachvorsprŸnge.
¥ VerŠnderungen von Dachneigung und Ðform.
¥ ZurŸckschneiden oder VerlŠngern des Gehrschildes.
¥ DachflŠchenfenster im Gehrschild und auf den kŸrzeren Walmdachseiten.
¥ Aufgesattelte FirstlichtbŠnder.
¥ Unruhige Gesamtwirkung.
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2. Fassadengestaltung

zulŠssig sind z.B.
¥ Fassadenrenovation und Wiederherstellung des ursprŸnglichen Zustandes.
¥ Eine auf den Bautyp und die šrtliche Begebenheit angepasste Laube.
¥ Hinterglasung von GimwŠnden oder von Verschalungen mit ausgeschnittenen Verzierungen.
¥ Verglasungen bestehender …ffnungen (z.B. Tenntore, Taglicht im Sšllerbereich).
¥ Auf den Bautyp und die šrtliche Begebenheit abgestimmte zusŠtzliche Belichtung im Sšllerbereich.
¥ Schlitzartige Befensterung der Stotzwand (Schlitzbreite max. 30 cm).

unzulŠssig sind z.B.
¥ Aussenisolationen und Verkleidungen, die den Fassadencharakter verŠndern.
¥ Wohnteilartige Fenster im …konomieteil.
¥ Balkonanbauten und WintergŠrten insbesondere an Hauptfassaden.

3. Umgebungsgestaltung

unzulŠssig sind z.B.
¥ gršssere TerrainverŠnderungen, Terrassen, unangepasste Einfriedungen, etc.

4. Fundamente

zulŠssig sind z.B.
¥ Erneuerung, Unterfahrung oder Ersatz bestehender Fundamente oder Kellermauern.
¥ Einbau von Fundamentplatten bei nicht unterkellerten GebŠudeteilen.

unzulŠssig sind z.B.
¥ Erweiterung der bestehenden KellerrŠume (ausgenommen HaustechnikrŠume, die nicht anderweitig realisiert

werden kšnnen).

5. Tragende Wände

zulŠssig sind z.B.
¥ Sanierung der Tragkonstruktion, Ersatz schadhafter Teile.
¥ Funktionell begrŸndete DurchbrŸche.
¥ Einbau von SanitŠrkernen und Vertikalerschliessungen.
¥ Abbruch nichttragender TrennwŠnde.

unzulŠssig sind z.B.
¥ AbbrŸche oder Verschiebungen von inneren Bauteilen, sofern diese Massnahmen die bauliche Grundstruktur

des Ge-bŠudes oder dessen Šusseren Bestand in Frage stellen. Bei erhaltenswerten oder schŸtzenswerten
GebŠuden ist die Raumstruktur zu erhalten.

¥ VollstŠndige Auskernungen.

6. Böden und Decken

zulŠssig sind z.B.
¥ GeringfŸgige Anpassungen der Geschossniveaus und der Raumhšhen.
¥ Sanierungen und VerstŠrkungen der Deckenkonstruktionen.
¥ Einbau Galerie Ÿber dem Wohnteil.
¥ Einzug einer neuen Geschossebene im Tennbereich.
¥ Einzug einer Decke in Leichtbauweise als Raumabschluss Ÿber dem obersten, bestehenden Boden des …ko-

nomieteils.

unzulŠssig sind z.B.
¥ Einbau von Stahlbetondecken in Holzbauten (ausser Decke Ÿber Untergeschoss).
¥ Einbau Galerie Ÿber …konomieteil.
¥ Einzug von neuen Nutzungsebenen im …konomieteil (ausgenommen Tennbereich).
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Gestaltungsgrundsätze Weilerzone „nichtlandwirtschaftlicher Bautyp“

Bauten und Anlagen kšnnen erneuert, teilweise geŠndert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, so-
fern sie rechtmŠssig erstellt oder geŠndert worden sind. Die IdentitŠt der Baute oder Anlage muss jedoch im
Wesentlichen gewahrt bleiben.

Die Šussere Erscheinung des GebŠudes muss bei einem Um- und Ausbau soweit als mšglich gewahrt bleiben.
Die typischen Gestaltungsmerkmale der einzelnen GebŠudeteile mŸssen erhalten bleiben, wobei gestalterische
Verbesserungen zulŠssig sind.

FŸr den Umbau von schŸtzenswerten und erhaltenswerten Objekten gelten zusŠtzlich die denkmalrechtlichen
Bestimmungen. Bei K-Objekten, d.h. bei allen schŸtzenswerten und den erhaltenswerten Bauten, die in einer
Baugruppe oder in einem Ortsbildschutzperimeter liegen, ist die Denkmalpflege des Kantons Bern frŸhzeitig in
die Planung mit einzubeziehen.

Einige Gestaltungsmerkmale, die einzuhalten sind:

1. Dachgestaltung

zulŠssig sind z.B.
¥ Belichtung Dachraum: 1. PrioritŠt: Dem Objekt angepasste Fassadenbefensterung; 2. PrioritŠt: HŠuser mit

normal grosser DachflŠche: Je ein horizontales Lichtband (maximal drei Ziegel hoch) pro Hauptdachseite von
2.4 m2, oder bis zu drei regelmŠssig und auf einer Linie angeordnete DachflŠchenfenster (DFF) pro Haupt-
dachseite, maximale Gršsse 66 x 118 cm oder 78 x 98 cm; HŠuser mit grosser DachflŠche: Bis zu drei hori-
zontal und auf einer Linie angeordnete LichtbŠnder pro Hauptdachseite (maximal drei Ziegel hoch), maximale
Abmessung 4,4 m2, oder bis zu vier regelmŠssig und auf einer Linie angeordnete DFF pro Hauptdachseite,
maximale Gršsse 78 x 140 cm. Wenn zusŠtzliche Belichtungsmšglichkeiten in der DachflŠche vorhanden sind,
gilt die entsprechende Dachseite als Haus mit normaler DachflŠche.

¥ Belichtung Vordachbereich: Lichtplatten (dachbŸndig) bzw. Glasziegel im Traufbereich: Maximal drei Ziegel
hoch; LŠnge des mšglichst durchgehenden Lichtbandes analog den Fenstern, denen das Licht zugefŸhrt wird.
Gehrschild, bis zu Viertelwalm: Keine Glasplatten mšglich.

¥ Korrektur stšrender Bauteile.
¥ Auf den Bautyp und der šrtlichen Begebenheit abgestimmte Dachaufbauten, die sich der DachflŠche unterord-

nen.

Problematisch und in der Regel unzulŠssig sind z.B.
¥ Wesentliche Eingriffe in die Dachkonstruktion (Dacheinschnitte und Ÿberdimensionierte Dachaufbauten).
¥ KŸrzung oder VerlŠngerung der DachvorsprŸnge.
¥ VerŠnderungen von Dachneigung und Ðform.
¥ ZurŸckschneiden oder VerlŠngern des Gehrschildes.
¥ DachflŠchenfenster im Gehrschild und auf den kŸrzeren Walmdachseiten.
¥ Aufgesattelte FirstlichtbŠnder.
¥ Unruhige Gesamtwirkung.

2. Fassadengestaltung

Man darf dem GebŠude zwar anmerken, dass es anders als ursprŸnglich genutzt wird, der Charakter und die
IdentitŠt der Baute mŸssen beim Um- und Ausbau auch bei der Fassadengestaltung gewahrt bleiben (ZurŸck-
haltung bei der VerŠnderung). Bei ehemaligen BauernhŠusern sind die GrundsŠtze der Fassadengestaltung, wie
sie in den GestaltungsgrundsŠtzen zu ãlandwirtschaftlicher BautypÒ niedergeschrieben sind, einzuhalten.

3. Umgebungsgestaltung

unzulŠssig sind z.B. gršssere TerrainverŠnderungen, grosse Terrassen, unangepasste Einfriedungen, etc.


